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2 . Praktischer Kurs für e n t l a s s e n e K r i e g s - *

invaliden im autogene » Schweifte » . !

Das Landesgewerbeamt beabsichtigt , für Kriegsbe¬
schädigte , die aus dem Militärverhältnis ausgeschieden
sind , einen zweiten Übungskurs im autogenen Schweißen
zu veranstalten .

Hierdurch finden zunächst solche Invalide , die bereits
einem metallverarbeitenden Gewerbe angehören — wie
Schlosser, Mechaniker , Installateure — Gelegenheit , sich
weiterzubilden ; aber auch anderen Kriegsbeschädigten,
die lediglich über einige Gewandtheit und Vorkenntnisse
im Metallverarbeitungswesen verfügen und sich einer
einschlägigen Berufstätigkeit erst znwenden wollen, steht
die Teilnahme an dem Kurs zur Gewinnung einer Er -
werbsmöglichkeit offen .

Der Kurs wird in Karlsruhe abgehalten werden und
soll im Mai beginnen, seine Tauer ist auf 3 Wochen
bemessen .

Ter Unterricht ist unentgeltlich . Zur
Bestreitung derAusenthaltskosten hat
der Badische Landesausschuß für Kriegs¬
invalidenfürsorge Beihilfen in Aus¬
sichtgestellt .

Gesuche um Zulassung zu dem Kurse sind alsbald ,
spätestens bis zum 1 . Mai 1916, an das Grofth. Landes -
gewerbeamt Karlsruhe zu richten . Vordrucke zur An-
zneldung können vom Landesgewerbeamt bezogen werden.

K a r l s r u h e , 13. April 1916.
Grofth. Landesgewcrbeamt.

Vorbilder für Kriegergrabmäler betr .
Das Großh . Landesgewerbeamt hat eine größere An¬

zahl von Heft 2 der Zeitschrift „Badische Heimat " er-
loorben.

Das Heft enthält neben einem ausführlichen Bericht
über das Ergebnis des badischen Wettbewerbs für Krie¬
gergrabmäler eine große Anzahl von Abbildungen der
in dem Wettbewerb preisgekrönten Entwürfe , die von
Ausführenden als Muster benützt werden dürfen .

Einzelne Hefte werden auf Wunsch unentgeltlich ab-
gegeben. Anträge auf Zusendung sind an die Unterzeich¬
nete Behörde zu richten .

Karlsruhe , den 15. April 1916.
Grofth . Landesgewerbcamt.

Auskunft in Patentsachen betr .
o Tie Patent schriften - Auslage st elle des

Großh . Landesgewevbeamtes hat die seit 1882 vom Kai¬
serlichen Patentamt herausgegebenen Patentschriften in
über 8000 Gruppen neu geordnet. Diese Neuord¬
nung ermöglicht es , die sämtlichen deutschen Patente ,
welche für einen Erfindungsgsglenstrmd (Erfindungs¬
gebiet) schon erteilt worden sind , ohne weiteres festzustel-
lcn . Indem wir hierauf aufmerksam machen , teilen wir
mit , daß Patentschriften nur an außerhalb Karls¬
ruhe wohnende Personen auf kurze Zeit in beschränkter
Anzahl ausgeliehen werden. Die Einsichtnahme in die
Patentschriften kann im Lesesaal der Bibliothek Karl -
Friedrichstraße 17 , II . Stock, an allen Wochentagen von
9—1 Uhr vormittags und 3—6 Uhr nachmittags (ausge¬
nommen Montag -Nachmittag) vorgenommen werden .

Grofth . LandesgewerLeamt.

Bekanntmachung über Fleischversorgung.
Vom 27 . März .1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usw. vom 4 . August 1914 (Reichs
Gesetzblatt S . 327) folgende Verordnung erlassen:
I . Reichsstelle für die Versorgung mit Vieh und Fleisch.

8 1 .
Zur Sicherung des Fleischbedarfs des Heeres und der

Marine sowie der Zivilbevölkerung wird eine Reichs¬
stelle für die Versorgung mit Vieh und Fleisch (Reichs¬
fleischstelle) gebildet.

Sie hat die Aufgabe, die Fleischversorgung, insbeson¬
dere die Aufbringung von Vieh und Fleisch im Reichs¬
gebiet und deren Verteilung , zu regeln.

Ihr liegt ferner die Verteilung des aus dem Ausland
eingeführten Schlachtviehs und Fleisches einschließlich
der Fleischwaren ob .

8 2.
Die Reichsfleischstelle ist eine Behörde und besteht aus

einem Vorstand und einem Beirat . Ter Reichskanzler
führt die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen .

8 3.
Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden , einem

oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer
vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mit¬
gliedern .

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt .

8 4.
Der Beirat besteht aus sechzehn Regierungsvertre¬

tern , und zwar außer dem Vorsitzenden des Vorstandes
als Vorsitzenden aus vier Königlich Preußischen, zwei
Königlich Bayerischen , einem Königlich Sächsischen, einem
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Königlich Württembergtschen , einem Großherzoglich Ba -
bischen, einem Großherzoglich Hessischen , einem Groß¬
herzoglich Mecklenburg -Schwerinschen , einem Grotzher -
zoglich Sächsischen , einem Großherzoglich Oldenburgi -
fchen , einem Hanseatischen und einem Elsaß -Lothringi -
schen Regierungsvertreter . Außerdem gehören ihm drei
Vertreter des Zentral -Viehhandelsverbandes und je ein
Vertreter der Fleischverteilungsstellen von Bayern ,
Württemberg und Baden , des Deutschen Landwirtschafts ,
rats , des Deutschen Handelstags und des Deutschen
Städtetags , ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft ,
des Viehhandels , des Fleischergewerbes und der Ver¬
braucher an ; der Reichskanzler ernennt diese Vertreter
und einen Stellvertreter des Vorsitzenden.

Der Vorstand übt die Befugnisse der Reichsfleischstells
aus und führt die laufenden Geschäfte.

Der Beirat ist über grundsätzliche Fragen zu hören .
Der Zustimmung des Beirats bedarf es zur Aufstellung
der Grundsätze für die Berechnung .

1 . des Fleischbedarfs der Zivilbevölkerung ;
2 . der in jedem Bundesstaat und in Elsaß -Lothringen

zuzulasfenden Schlachtungen von Vieh ;
6 . der Mengen und der Art des Schlachtviehs , das in

den einzelnen Bundesstaaten und in Elsaß -Loth -
ringen für den Fleischbedarf des Heeres und der
Marine , der eigenen Zivilbevölkerung und der
Zivilbevölkerung derjenigen Gebiete aufzubringen
ist , aus deren Viehbeständen der Bedarf der eigenen
Zivilbevölkerung nicht gedeckt werden kann .

Kommt zwischen Vorstand und Beirat eine Überein¬
stimmung nicht zustande , so entscheidet der Bundesrat .

II . Regelung der Fleischversorgung .
8 6.

Schlachtungen von Dich , die nicht ausschließlich für
den eigenen Wirtschafjsbedarf des ViehhalterS bestimmt
sind , sind nur in dem von der Reichsfleischstelle festge¬
setzten Umfang gestattet . Die Landeszentralbehörden
oder die von ihnen bestimmten Behörden haben Anord -
nungen zu treffen , um Schlachtungen über die zugelas -
jene Höchstzahl hinaus zu verhindern . Sie können be-
stimmen , daß aus unerlaubten Schlachtungen gewon -
neues Fleisch der Gemeinde , dem Kommunalverband
oder einer anderen von ihnen bestimmten Stelle ohne
Zahlung einer Entschädigung für verfallen erklärt wer¬
den kann . Sie regeln die Unterverteilung der zugelas »
fenen Schlachtungen auf Kommunalverbände und Ge -
meinden .

Schlachtungen ausschließlich für den eigenen Wirt -
schastsbedarf des Viehhalters (Hausschlachtungen ) sind
nur dann gestattet , wenn der Besitzer das Tier in seiner
Wirtschaft mindestens sechs Wochen gehalten hat . Die
Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden sind befugt , weitergehende Einschränkungen
für solche Schlachtungen zu bestimmen .

Notschlachtungen fallen nicht unter die Beschränkun¬
gen des Abs . 1 Satz 1 und des Abs. 2.

Hausschlachtungen und Notschlachtungen sind den von
den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen anzuzei¬
gen und auf die für den Kommunalverband oder dis
Gemeinde zugelassene Höchstzahl von Schlachtungen nach
Grundsätzen , die von der Reichsfleischstelle aufgestellt
werden , anzurechnen .

8 7.
Der Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren aus einem

Kommunalverband in einen anderen ist von den Lan¬
deszentralbehörden zu regeln . Soweit es sich um Kom¬
munalverbände verschiedener Bundesstaaten einschließlich
Elsaß -Lothringens handelt , hat die Reichsfleischstells die
Grundsätze kür die Regelung auszustellen .

. 8 «.
Für die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des

zur Deckung des Bedarfs des Heeres , der Marine und
der Zivilbevölkerung aufzubringenden Schlachtviehs (8 5
Abs . 2 Nr . 3) haben die Landeszentralbehörden Sorge
zu tragen .

Die Landeszentralbehörden regeln den Verkehr mit
Schlachtvieh . Sie können bestimmen , daß der Ankauf
von Schlachtvieh ausschließlich durch die von ihnen be-
zeichneten Stellen oder durch die von diesen beauftrag ,
ten oder zugelassenen Personen stattfindet , sowie daß der L
Verkauf von Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stel¬
len oder an die von diesen beauftragten oder zugelas ,
senen Personen erfolgen darf .

8 9.
soweit die von den Landeszentralbehörden bezeich¬

neten Stellen oder die von diesen beauftragten und zu-
gelassenen Personen den erforderlichen Bedarf an
Schlachtvieh nicht freihändig erwerben können , sind die
fehlenden Mengen nach näherer Anweisung der Landes¬
zentralbehörden von den Kommunalverbänden und Ge¬
meinden innerhalb ihrer Bezirke aufzubringen unter
entsprechender Anwendung der Bestimmungen im 8 2
des Gesetzes , betreffend Höchstpreise, vom 4 . August/17 .
Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516) und mit fol¬
genden Maßgaben :

1 . Den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe
sind die Tiere zu belassen, die sie zur Fortführung
ihres Wirtschaftsbetriebs bedürfen . In Zuchtvieh -
Herden dürfen nur die zur Mast aufgestellten Tiere
enteignet werden .

2. Bei der Festsetzung des Übernahmepreises sind, so-
weit ein Höchstpreis nicht besteht, die von der Reichs -
fleischstelle aufgestellten Preisvorschriften zu berück¬
sichtigen .

8 10.
Die Gemeinden sind verpflichtet , eine Verbrauchs¬

regelung von Fleisch und Fleischwaren in ihren Bezir¬
ken vorzunehmen . Sie können bestimmen , daß Fleisch
aus Notschlachtungen an die von ihnen bestimmten Stel¬
len gegen eine von der höheren Verwaltungsbehörde
endgültig festzusetzende Entschädigung abzuliefern ist.
Sie haben den von den Landeszentralbehörden nach 8 8
mit der Beschaffung des Schlachtviehs bezeichneten Stel¬
len auf deren Verlangen eine Stelle zu benennen , die
das gelieferte Schlachtvieh zu übernehmen hat . Sie be¬
dürfen zu der im Satz 1 vorgeschriebenen Regelung der
Zustimmung der Landeszentralbehörde oder der von ihr
bestimmten Behörde .

Die Landeszentralbehörden können anordnen , daß die
Regelung anstatt durch die Gemeinden durch deren Vor¬
stand getroffen wird . An Stelle der Gemeinden sind
die Kommunalverbände befugt und auf Anordnung der
Landeszentralbehörde verpflichtet , die Regelung vorzu¬
nehmen .

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können die Regelung selbst treffen oder
Anordnungen darüber erlassen .

Die Befugnisse der Gemeinden , der Kommunalver¬
bände , der Landeszentralbehörden , sowie der von ihnen
bestinunten Stellen regeln sich nach der Verordnung
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die
Versorgungsregelung vom 25 . September/4 . November
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 607 . 728) .

III . Schlußbestimmungen .

8 11 -
Im Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh : Rind¬

vieh , Schafe und Schweine , als Fleisch : das Fleisch von
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diesen Tieren , als Fleischwaren : Fleischkonserven , Räu -
cherwaren von Fleisch, Würste aller Art , sowie Speck.

8 12.
Streitigkeiten , die sich bei Durchführung dieser Ver¬

ordnung zwischen Gemeinden, Kommunalverbänden , den
ini ß 8 für den An - und Verkauf von Dich bezeichnet «:»
Stellen , den von ihnen beauftragten oder zugelassenen
Personen ergeben , entscheidet endgültig die höhere Ver -
waltungsbehörde ; ergeben sich Streitigkeiten zwischen
Gemeinden , Kommunalverbänden, Stellen oder Perso¬
nen , die in verschiedenen Bundsstaaten einschließlich
Elsaß -Lothringens ihren Sitz oder ihre gewerbliche Nie¬
derlassung haben , so entscheidet ein Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichs'
kanzler, über die örtliche Zuständigkeit der höheren Ver¬
waltungsbehörden und ihr Verfahren von den Landes -
zcntralbehörden bestimmt .

8 13.
Die von den Landeszentralbehörden mit der Beschaf¬

fung von Vieh und der Regelung der Fleischversorgung
beauftragten Behörden und Stellen haben der Reichs-
kleischstelle auf Erfordern Auskunft zu geben .

8 11 -
Unbeschadet der Befugnisse der Reichsfleischstelle er¬

lassen die Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen , wer
als höhere Verwaltungsbehörde, als zuständige Behörde
im Sinne des 8 9 in Verbindung mit 8 2 des Höchst¬
preisgesetzes, als Kommunalverband, als Gemeinde
oder Gemeindevorstand im Sinne dieser Verordnung
anzusehen ist.

8 1ö.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft ,
1 . wer den Vorschriften im 8 6 Abs. 2 Satz 1 zuwider¬

handelt :
2. wer die ihm nach § 6 Abs. 4 obliegende Anzeige

nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht ;

3. wer den auf Grund des 8 6 Abs. 1 Satz 2, Abs . 2
Satz 2, § 7, 8 8 Abs . 2 oder 8 10 erlassenen An-
ordnungen oder den von den Landeszentralbehör¬
den erlassenen Ausführungsvorschriften zuwider¬
handelt.

8 16-
Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von Vorschriften

dieser Verordnung zulassen.
8 17 .

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung in Kraft . Der Reichskanzler bestinrmt den Zeit¬
punkt des Außerkrafttretens .

Berlin , den 27 . März 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück .

Regelung der Fleischversorguug.
Verordnung vom 11 . April 1916 .

Zum Vollzug der Bundesratsverordnung vom 27.
März 1916 über Fleischversorgung (Reichsgesehblatt S .
199) und auf Grund der Bundesratsverordnung vom
25 . September 1915 über die Errichtung von Preisprü¬
fungsstellen und die Versorgungsregelung in der Fas-
sung vom 1. November 1915 (Reichsgesetzblatt S . 607,
728) wird verordnet , was folgt:

l . Zuständigkeitsbestimmungeu .
8 1-

Landeszentralbehörde im Sinne der Bundesratsver¬
ordnung ist das Ministerium des Innern , höhere Ver -
waltungsbehörde ist der Landeskommissär, zuständige
Behörde ist das Bezirksamt.

Kommunalverbände im Sinne der Bundesratsverord -
nung sind die Städte mit mindestens 10 000 Einwohnern
und im übrigen die Amtsbezirke.

Die Bestimmungen der 88 2 und 3 unserer Verordnung
vom 7 . Juli 1915, den Verkehr mit Brotgetreide und
Mehl aus dein Erntejahr 1915 betreffend (Gesetzes - und
Verordnungsblatt S . 145) , finden entsprechende Anwen -
düng.

II . Verteilung der Schlachtungen.
8 2.

Die Fleischversorgungsstelle teilt den Kommunalver¬
bänden die Höchstzahl der für ihren Bezirk für einen be¬
stimmten Zeitraum zugelassenen gewerbsmäßigen
Schlachtungen an Rindvieh , Schafen und Schweinen und
der zugelassenen Hausschlachtungen mit . Die nichtstädti¬
schen Kommunalverbände verteilen die zugelassenen
Schlachtungen auf die Gemeinden ihres Bezirks , wobei
eine Zusammenfassung mehrerer Gemeinden erfolgen
kann.

Die städtischen Kommunalverbände und die übrigen
Gemeinden verteilen die auf sie entfallenden gewerbs¬
mäßigen Schlachtungen auf die um Zuweisung von
Schlachtungen nachsuchenden Betriebe. Nur solche Be-
triebe dürfen berücksichtigt werden, welche schon vor In -
krafttreten dieser Verordnung gewerbsmäßig geschlachtet
haben. Bei der ersten Verteilung der Schlachtungen auf
dis Betriebe sind die bisherigen Schlachtungen, bei den
späteren Verteilungen die von den Betrieben ordnungs¬
gemäß vereinnahmten und abgelieferten Fleischmarken,
Fleischbezugsscheine und Bescheinigungen nach 8 13 Ab - '
satz 2 und 3 dieser Verordnung maßgebend. Dem Fleisch¬
beschauer ist von der Verteilung der Schlachtungen auf
die Betriebe Mitteilung zu machen. Für die den ein¬
zelnen Betrieben zugeteilten Schlachtungen sind diesen
Schlachtscheine auszustellen.

8 3.
Die gewerbsmäßige Schlachtungen ausführenden Be¬

triebs haben ein Schlachtbuch zu führen , in welchem jede
vorgenommene Schlachtung und das hierbei erzielte
Schlachtgewicht vom Fleischbeschauer zu bescheinigen ist.
Schlachtungen dürfen sie nur in dem Umfang vornehmen ,
als ihnen Schlachtscheine ausgestellt sind . Erfolgt eine
Schlachtung, zu deren Vornahme die Ermächtigung durch
einen Schlachtschein fehlt, so ist das Fleisch zugunsten der
Gemeinde durch das Bürgermeisteramt einzuziehen ; ein
Entgelt wird hierfür nicht bezahlt. Betriebe , welche
über die genehmigte Höchstzahl hinaus Schlachtungen
vorgenommen haben , sind bei der künftigen Untervertei -
lung der zugelassenen Schlachtungen seitens des städti -
schen Kommunalverbands oder der Gemeinde nicht nrehc
zu berücksichtigen. Die ihnen inzwischen etwa erteilten
neuen Schlachtscheine sind zurückzuziehen .

8 4.
Zur Veranstaltung von Schlachtungen, die ausschließ¬

lich für den eigenen Wirtschaftsbedarf des Viehhalters
erfolgen (Hausschlachtungen ) , ist die Genehmigung des
Bürgermeisteramts erforderlich . Der Antragsteller hat
bei der Beantragung der Genehmigung die Zahl der An-
gehörigen seines Haushalts und die im Haushalt vor -
handenen Vorräte an Fleisch (8 8 dieser Verordnung ),



— 280

sowie das Lebendgewicht des Schlachtticrcs anziizeigcn .
Die Genehmigung ist nur dann zu erteilen , wenn der An¬
tragsteller das zu schlachtende Tier in seiner Wirtschaft
mindestens 6 Wochen gehalten hat und nach der Zahl der
Haushaltungsangehörigen und unter Berücksichtigung des
für die übrige Bevölkerung zur Verfügung stehenden
Fleisches ein Bedürfnis für die Schlachtung anerkannt
werden kann . Uber die für die Gemeinde zugelassene
Gesamtzahl von Hausschlachtungen hinaus darf das Bür¬
germeisteramt die Genehmigung zur Vornahme der Haus¬
schlachtungen nicht erteilen .

§ 6.
Notschlachtungen bedürfen nicht vorheriger Genehmi¬

gung ; sie sind jedoch innerhalb 24 Stunden nach der
Schlachtung vom Viehhalter durch Vermittlung des Bür -
germeisteramts dem Kommunalverband anzuzeigen . Da¬
bei ist anzugeben , ob das Fleisch ausschließlich im Haus¬
halt des Viehhalters oder innerhalb der Gemeinde ver¬
braucht wird . Der Kommunalverband kann anordnen ,
daß Fleisch aus Notschlachtungen an die Gemeinde oder
eine sonstige vom Kommunalverband bezeichnete Stelle
gegen Entschädigung abzuliefern ist, welche erforder¬
lichenfalls der Kommunalverband festsetzt .

Fleisch aus Notschlachtungen wird nur mit dem halben
Gewicht auf Fleischmarken , Fleischbezugsscheine oder den
zulässigen Verbrauch der Selbstversorger angerechnet .

8 6.
Bei jeder Haus - und Notschlachtung ist das Schlacht¬

gewicht durch den Fleischbeschauer festzustellen und dem
Bürgermeisteramt anzuzeigen . Der Fleischbeschauer kann
für jede derartige Feststellung außer etwaigen Reisekosten
eine Gebühr aus der Gemeindekasse beanspruchen ; sie be¬
trägt bei Schweinen , Schafen und Ziegen sechzig Pfennig ,
bei Rinder « eine Mark .

Der Kommunalverband kann bestimmen , daß statt des
Fleischbeschauers ein anderer voni Gemeinderat bestellter
Sachverständiger das Schlachtgewichtbei Hausschlachtungen
festzustellen und dem Bürgermeisteramt anzuzeigen hat .
Die aus der Gemeindekasse zu zahlende Gebühr dieses
Sachverständigen bestimmt der Gemeinderat .

Durch Gemeindebeschluß mit Staatsgenehmigung kann
bestimmt werden , daß die Gebühr (Absatz 1 und 2) vom
Viehhalter rückzuerheben ist.

8 7.
Die Abgabe von Fleisch aus Hausschlackstungen an

Dritte gegen Entgelt ist verboten ; Ausnahmen können
beim Vorliegen besonderer Gründe vom Bürgermeister¬
amt bewilligt werden , welches für den Einzug von Fleisch¬
marken in entsprechender Höhe Sorge zu tragen hat .

III . Regelung des Fleischverbrauchs .

8 8.
Als Fleisch im Sinne dieser Verordnung gelten ohne

Unterschied , ob die Verabreichung roh oder zubereitet er¬
folgt :

1 . Rind - , Kalb -, Schaf - , Schweine - und Ziegenfleisch
sowie die zum menschlichen Genuß bestimmten Einge -
wcideteile dieser Schlachttiere , frisch, gepökelt oder geräu¬
chert , auch in Form von Wurst , Sülzen oder in anderer
Verarbeitung ,

2 . Speck und Fett , soweit es nicht ausgelassen verab¬
folgt wird ,

3 . Wild und Geflügel , auch lebend ,
4 . Fleisch - , Wild - und Geflügelkonserven .
Nicht als Fleisch im Sinne der Verordnung gelten

Suppenknochen . Euter , Kälber - und Rinderfüße sowie das
Flozmaul .

8 9-
Zur Regelung des Verbrauchs von Fleisch werden nach

Anordnung des Ministeriums des Innern einheitlich für
das Großherzogtum Fleischkarten ausgegeben . Die Ko¬
sten hat der Kommunalverband zu tragen . Die crstma -
lige Ausgabe der Fleischkarte erfolgt für die Zeit vom 1 .
bis 28 . Mai 1916 .

Die Fleischkarte enthält Fleischmarken für vier Wochen
und verliert mit dem Ablauf dieses Zeitraums ihre Gül¬
tigkeit . Sie lautet vorläufig auf 3200 Gramm und ent¬
hält neben der Stammkarte

18 Fleischmarken zu 100 Gramm
20 „ « 60 ..

8 „ .. 25 .. und
10 „ .. 20 .,

Ein Teil der Fleischmarken hat nur für die dritte und
vierte Woche der Geltungsdauer der Fleischkarte Gültig¬
keit . Das Nähere ergibt sich aus dem Aufdruck der
Fleischkarte .

Eine Fleischkarte erhält auf Antrag jede im Groß¬
herzogtum ansässige Person , welche das sechste Lebensjahr
vollendet hat und nicht Selbstversorger (8 12) ist.

Kinder bis zu zwei Jähren erhalten keine Fleischkarten .
Für Kinder zwischen dem vollendeten zweiten und dem

vollendeten sechsten Lebensjahr werden nur halbe Fleisch¬
karten , welche 9 Fleischmarken zu 100 Gramm , 10 Fleisch¬
marken zu 50 Gramm , 4 Fleischmarken zu 25 Gramm und
5 Fleischmarken zu 20 Gramm enthalten , ausgegeben .
Auf Antrag kann auch für ältere Personen statt einer
ganzen eine halbe Fleischkarte ausgestellt werden .

Erfolgt die Ausstellung einer Fleischkarte während des
Laufs ihrer Gültigkeitsdauer , so sind vor deren Aushän¬
digung die Jleischmarken für die vergangene Zeit abzu¬
trennen .

Eine Änderung der Gewichtsmenge , auf welche die
Fleischkarte lautet , durch das Ministerium des Innern
bleibt Vorbehalten .

8 10.
Die Fleischkarten gelangen durch die vom Kommunal -

verband bezeichneten Stellen zur Ausgabe . Der Kom¬
munalverband bestimmt , bei welchen Stellen der Antrag
auf Ausstellung der Fleischkarten anzubringen ist. Für
die Angehörigen eines Haushalts stellt der Haushal¬
tungsvorstand den Antrag . Bei dem Antrag ist anzu¬
geben die Zahl der Personen , welche dem Haushalt an¬
gehören , das Alter der Kinder , die Zahl der Fleischkarten ,
welche beansprucht wird , sowie beim ersten Antrag auf
Ausstellung einer Fleischkarte die im Besitz des Antrag¬
stellers und der Angehörigen seines Haushalts befind¬
lichen Vorräte an Dauerfleischwaren , Dauerwurst , Speck
und Fleischkonserven , soweit solche insgesamt 10 Pfund
übersteigen . Diese Vorräte werden auf die Fleischkarte
angerechnet ; auf Wunsch kann die Anrechnung auf höch¬
stens 12 Wochen verteilt werden .

811 .
Für diejenigen Personen , welche vorübergehend im

Großherzogtum sich aufhalten und nicht in solchen Bun -
desstaaten ansässig sind , deren Fleischkarten vom Mini -'
sterium des Innern den badischen Fleischkarten gleich¬
gestellt sind , werden vom 1 . Mai 1916 ab Tagesfleisch ,
karten ausgegebcn . Sie lauten bei Personen , welche das
sechste Lebensjahr vollendet haben , auf 160 Gramm und
für solche im Alter vom vollendeten zweiten bis zum voll¬
endeten sechsten Lebensjahr auf 80 Gramm . Kinder
unter zwei Jahren erhalten keine Tagesfleischkarten .

Tie Ausgabe der Tagesfleischkarte erfolgt durch die
voni .Kommunalverband bezeichnete Stelle sowie durch
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die Gastwirte auf Antrag der in Absatz 1 bezeichnten
Personen , soweit sie im Großherzogtum übernachten . So¬
weit letzteres nicht der Fall ist, erfolgt die Ausgabe der
Tagesfleischkarten an die in Absatz 1 bezeichnten Per¬
sonen durch die Wirte gegen schriftliche Empfangsbeschei¬
nigung innerhalb der vom Kommunalverband oder der
von ihm beauftragten Stelle für die tnzelnen Wirtschaf¬
ten festgesetzten Höchstgrenze, wobei nur der dringendste
Bedarf zu berücksichtigen ist.

Die Tagesfleischkarte ist mit dem Datum ihrer Aus¬
gabe und dem Namen ihrer Inhaber zu versehen und hat
nur für diesen Tag Gültigkeit. Bei der Ausgabe einer
neuen Tagesfleischkarte haben sich die Gastwirte von dem
Fremden die letzte Tagesfleischkarte , falls eine solche für
ihn schon ausgestellt worden ist, zurückgeben zu lassen.

Für die fleischlosen Tage dürfen Tagesfleischkarten
nicht ausgegeben werden.

8 12 .
Ungehörige eines Haushalts , in welchem Vorräte aus

Hausschlachtungen vorhanden sind (Selbstversorger ) , er¬
halten in der Regel bis zum ordnungsgemäßen Verbrauch
dieser Vorräte keine Fleischkarte . Der zulässige Verbrauch
der Selbstversorger ist entsprechend der Vorschrift in § 9
vorläufig bei Personen, welche das sechste Lebnsjahr voll¬
endet haben, 3200 Gramm und bei Personen zwischen dem
vollendeten zweiten und dem vollendeten sechsten Lebens¬
jahr 1600 Gramm in 4 Wochen. Für Personen unter
zwei Jahren wird ein Fleischverbrauch nicht angenom¬
men . Auf Grund der Bestandsaufnahme vom 15 . April
1916 sowie des Ergebnisses der künftig zugelassenen Haus¬
schlachtungen ist für jeden Haushalt eines Selbstversor¬
gers vom Bürgermeisteramt zu berechnen und dem Haus¬
haltungsvorstand mitzuteilen, wie lange er mit seinen
Vorräten auszukommen hat. Ausnahmsweise kann auch
für Selbstversorger auf Antrag des Haushaltungsvor¬
standes zur Beschaffung von anderem Fleisch oder zur
Verwendung auf Reisen eine ganze oder halbe Fleischkarte
unter entsprechender Streckung der Zeit , fiir welche der
Selbstversorger mit den Fleischvorrätenauskommen must,
ausgestellt werden.

8 13 .
Die Fleischkarte hat im Großherzogtum sowie in den¬

jenigen Bundesstaaten Gültigkeit, in welchen sie den dort
gültigen Fleischkarten gleichgestellt ist. Die Fleischkartcn
anderer Bundesstaaten haben im Großherzogtum Gültig¬
keit, wenn sie vom Ministerium des Innern den badischen
Fleischkarten gleichgestellt sind. Über die gegenseitige An¬
erkennung der Fleischkarten erläßt jeweils das Ministe¬
rium des Innern Bekanntmachung im Staatsanzeigcr .

8 14 .
Die Fleischkartcn geben keinen Anspruch aus den Be

zug der entsprechenden Menge Fleisch. Sie ziehen nur
die oberste Grenze, bis zu welcher die Erwerbung von
Fleisch durch den Inhaber der Fleischkarte zulässig ist .

Die Übertragung von Fleischkarten auf dritte Per¬
sonen, welche nicht dem gleichen Haushalt angehören ,
und die unbefugte Benutzung der Fleischkarte ist ver¬
boten .

Wer an einzelnen Tagen Personen , welche seinem
Haushalt sonst nicht angehören, in seinem Haushalt Kost
gewährt , darf azrf deren Fleischkarte die entsprechende
Menge Fleisch erwerben.

8 15 .
Fleisch (§ 8 dieser Verordnung) darf an Verbraucher

nur gegen Fleischmarken abgegeben und von Verbrau¬
chern nur gegen solche erworben werden. Die Fleisch-
marken dürfen vor ihrer Abgabe gegen Fleisch von der

Stammkarte nicht abgetrennt werden. Die Verabfolgung
von Fleisch gegen lose Fleischmarken ist verboten.

Die Lieferung von Fleisch an die im Großherzogtum
stehenden Truppenteile und Lazarette ist gegen Aus¬
stellung einer Bescheinigung der zuständigen militärischen
Stelle , welche den Tag der Lieferung und die Art und
das Gewicht des gelieferten Fleisches enthält , zulässig.

An Anstalten und Krankenhäuser des Staates , der
Kreise, der Gemeinden, Körperschaften und Stiftungen
kann Fleisch gegen eine Bescheinigung des Vorstandes
oder Leiters geliefert werden. Die Bescheinigung hat
den Tag der Lieferung sowie die Art und das Gewicht
des Fleisches zu enthalten . Die nach 8 9 für jede Per -
son zulässige Fleischmenge darf hierbei innerhalb vier
Wochen im ganzen nicht überschritten werden. Über die
ausgestellten Bescheinigungen ist von der Anstalt oder
dem Krankenhaus eine Liste zu führen , in welche der Tag
der Ausstellung der Bescheinigung , die Zahl der in ihr
an diesem Tage verpflegten Personen sowie die Art und
das Gewicht des bezogenen Fleisches einzutragen sind.

Soweit die in der Anstalt oder dem Krankenhaus ver¬
pflegten Personen im Besitze von Fleischkarten sich befin¬
den , sind ihnen Fleischmarken in entsprechendem Umfange
abzunehmen und an die vom Kommunalverband be¬
stimmte Stelle abzuliefern.

8 16-
Tie Bewertung des Fleisches durch die

Fleischmarken erfolgt in der Weise , daß
abzugeben sind für 100 Granim

1 . Fleisch jeder Art ohne Knochen , Schinken und
Dauerwurst Fleischmarken in Höhe von 125 Gramm ,

2. Herz, Leber, gekochte Kutteln , Blut - (Grieben -)wurst ,
gewöhnliche Leberwurst und gewöhnliche Fleischwurst,
sowie Pfeffer (Ragout ) von Wild Fleischmarken in
Höhe von 70 Gramm ,

3 . von allem iibrigen Fleisch, Fleisch - und Wurst¬
waren , von Speck, Dürrfleisch, Briesle , Hirn und
Nieren Fleischmarken in Höhe von 100 Gramm .

Wird Fleisch zubereitet verabfolgt, so sind Fleischmar -
ken in derjenigen Höhe , welche dem Gewicht des rohen
Fleisches entspricht , abzugeben .

Beim Verkauf von Wild oder Geflügel im Fell oder
in Federn wird folgendes Turchschnittssleischgewicht in
Anrechnung gebracht :

für einen Hasen 2 500
„ ein Rebhuhn 250
„ eine Wildtaube 300
„ eine Wildente 1000
„ einen Fasanen 1000
„ ein Birk- oder Haselhuhn 300
„ eine Ente 1500
„ ein Landhuhn 1000
„ eine Taube 200

8 17 .
Inhaber von Gastwirtschaften, Schank - und Speise¬

wirtschaften, von Vereins - und Erfrischungsräumen , so¬
wie Händler mit Fleisch können zur Verabfolgung an
die Verbraucher bestimmtes Fleisch nur auf Grund von
Fleischbezugsscheinen im Großherzogtum erwerben . Be¬
ziehen sie von außerhalb des Großherzogtums Fleisch,
ohne dafür Fleischbezugsscheine abgeben zu müssen, so
haben sie über den Eingang dieses Fleisches unter An¬
gabe von Art und Gewicht ein Verzeichnis zu führen .

Me Fleischbezugsscheine werden an den vom Kom¬
munalverband bestimmten Stellen in der dem voraus -
sichtlichen Bedarf bei ordnungsgemäßem Verbrauch ent¬
sprechenden Zahl und Höhe ausgegeben. Ihre Gel¬
tungsdauer fällt mit der Geltungsdauer der Fleischtarte
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zusammen , über die Ausgabe der Fleischbezugsscheine
ist von der Ausgabestelle ein Verzeichnis zu führen . Mi
der Erwerbung des Fleisches ist der Ueischbezugsschein
dem Veräußerer des Fleisches auszuhändigen. Die
näheren Bestimmungen über die Ausstellung der Fleisch¬
bezugsscheine und die Überwachung ihrer Verwendung
trifft der Kommunalverband .

8 18 .
Jäger oder Geflügelhalter dürfen Wild und Geilügcl

nur an Kommunalverbände und die vom Bezirksamt
zugelassenen Wildbret - und Geflügelhändler veräußern .
Geflügel kann außerdem durch die Geflügelhalter oder
deren Beauftragte auf dem Wochenmarkte feilgehalten
werdan .

Als Wildbret - und Geflügelhändler sind vom Bezirks¬
amt aus Ansuchen nur solche Gewerbetreibende zuzulas-
sen, welche schon vor Inkrafttreten dieser Verordnung
in offenen Verkaufsstellen Wild oder Geflügel gewerbs¬
mäßig verabfolgt und sich hierbei nicht als unzuverlässig
erwiesen haben . Gegen die Versagung der Zulassung
ist Beschwerde an den Landeskommissär zulässig, welcher
endgültig entscheidet .

Über das empfangene Wild oder Geflügel haben die
Kommunalverbände Bescheinigungen und die zugelas-
senen Wildbret , und Geflügelhändler Fleischbezugsscheine
(§ 17) dem Jäger oder Geslügelhändler auszuhändigen.
Der Jäger darf nur für den Verbrauch im eigenen
Haushalt unter Anrechnung auf den ihm zustehenden
Fleischverbrauch Wild zurückbehalten , im übrigen hat
er alles erlegte Wild an Kommunalverbände oder die
für Len Handel mit Wild zugelassenen Wildbret- und
Geflügelhändler gegen Bezahlung des für den ersten
Verkauf des Wildes festgesetzten Höchstpreises abzuliefern.

Geslügelhändler oder ihre Beauftragte haben das auf
dem Wochenmarkt zum Verkauf gestellte Geflügel vor
Beginn des Verkaufs bei dem Beauftragten der Markt¬
aufsichtsbehörde anzumelden. Dieser hat darüber zu
wachen, daß an ihn für die verkauften Stücke Fleisch-
marken in entsprechender Höhe von den Verkäufern zur
Ablieferung gelangen . Den Verkäufern ist über die
vollzogenen Verkäufe und die abgelieferten Fleischmarken
eine Bescheinigung auszustellen.

Das Aufkäufen von Geflügel von Haus zu Haus
oder von Ort zu Ort ist verboten. Der Verkauf von
Zuchtgcflügel von Geflügelhalter zu Geflügelhalter
bleibt gestattet .

Geflügelhalter , welche Geflügel zum eigenen Ver¬
brauch schlachten , haben dies dem Kommunalverband
oder der von ihm bezeichneten Stelle nach der vom Kom¬
munalverband getroffenen Anweisung anzuzeigen . Eine
entsprechende Anrechnung auf den zulässigen Verbrauch
von Fleisch ist vorzunehmen.

§ 19.
Wer gewerbsmäßig Fleisch-, Wild - oder Geflügelkon¬

serven verabfolgt , hat dafür Sorge zu tragen, daß bis
zum 1 . Mai 1916 auf der Umhüllung das in der Pak-
kung enthaltene Fleisch nach Art und Gewicht angegeben
ist . Fleischkonserven ohne diese Aufschrift dürfen nicht
verabfolgt werden .

8 20.
Wer gewerbsmäßig Fleisch verabfolgt ,

hat die zu Beginn des 1 . Mai 1916 in sei¬
nem Betriebe befindlichen Vorräte an
Fleisch unter näherer Angabe der Art
und des Gewichts dem Kommunalver¬
band oder der von ihm bezeichneten
Stelle spätestens am 3 . Mai 1913 anzu -
zeigen . Der Kommunalverband kann für diese An¬
zeigen bestimmte Muster vorschreiben.

§ 21.
Spätestens am dritten Tage nach Umi .uf der vier

Wochen , für welche die Fleischkarten jeweils ausgestellt
sind , haben die im 8 20 genannten Gewerbetreibenden
unter Beifügung der während der Geltungsdauer der
letzten Fleischkarte vereinnahmten Fleischmarken , Fleisch¬
bezugsscheine, sowie Bescheinigungen gemäß Z 15 Abs. 2
und 3, sowie unter Bezeichnung des Fleisches nach Art
und Gewicht , welches sie etwa von außerhalb des Groß¬
herzogtums ohne Abgabe eines Fleischüezugsscheines
bezogen haben , die am Morgen des ersten Tages der
Geltungsdauer der neuen Fleischkarte in ihrem Betrieb
vorhandenen Vorräte jeweils dem Kommunalverband
oder der von ihm bezeichneten Stelle anzuzeigen . Die
in 8 17 Absatz 1 bezeichneten Personen haben die nicht-
benutzten Fleischbezugsscheine mit vorzulegen . Gewerbe¬
treibende , welche gewerbsmäßig Schlachtungen vorge -
normnen haben , haben ferner die in den vergangenen
vier Wochen vorgenommenen Schlachtungen und die er¬
zielten Schlachtgewichte anzugeben . Für die Anzeigen
kann der Kommunalverband ein bestimmtes Muster vor¬
schreiben.

Die Fleischversorgungsstelle teilt den Kommunalv«*-
bänden mit , welcher Unterschied zwischen erzieltem
Schlachtgewicht und vereinnahmten Fleischmarken , Fleisch¬
bezugsscheinen und Bescheinigungen gemäß 8 15 Absatz
2 und 3, wegen Schwunds und Einwiegens als zulässig
anzusehen ist.

Ergibt sich bei näherer Prüfung , daß ein Gewerbetrei¬
bender im Vergleich zu dem abgesetzten Fleisch zu wenig
Fleischmarken , Fleischbezugsscheine oder Bescheinigungen
gemäß 8 15 Absatz 2 und 3 eingenommen hat, so ist, falls
er eine genügende Aufklärung nicht zu geben vermag,
dem Bezirksamt Anzeige zu erstatten. Das Bezirksamt
kann neben der Herbeiführung strafenden Einschreitens
die gewerbsmäßige Verabfolgung von Fleisch und die
weitere Vornahme von Schlachtungen diesem Gewerbe¬
treibenden untersagen : bei wiederholten Zuwiderhand¬
lungen ist die Untersagung auszusprechen. Gegen die
Untersagung kann Beschwerde an den Landeskommissär
erhoben werden ; dieser entscheidet endgültig.

8 22.
Die Beamten der Polizei und die vom Bezirksamt oder

Koinmunalverband beauftragten Sachverständigen sind
befugt , in die Geschäftsräume derjenigen Personen, welche
gewerbsmäßig Fleisch verabfolgen, jederzeit einzutreten,
daselbst Besichtigungen vorzunehmen und die Geschäfts¬
bücher sowie sonstige geschäftliche Aufzeichnungen einzu¬
sehen .

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellten Be¬
triebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet , den
Beamten und den Sachverständigen Auskunft über ihren
Betrieb und insbesondere über den Bezug und die Verab-
reichung des von ihnen feilgehaltenen Fleisches sowie
über Art und Umfang des Absatzes zu erteilen.

"

8 23.
Die Sachverständigen sind , vorbehaltlich der dienstlichen

Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten ,
verpflichtet , über die Einrichtungen und Geschäftsverhält,
nisse , Weiche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kom¬
men , Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mittei¬
lung und Verbreitung der Geschäftsgeheimnisse eines Be¬
triebs zu enthalten . Sie sind hierauf zu vereidigen.

§ 24.
In den Räumen , in welchen Fleisch gewerbsmäßig

verabfolgt wird , ist vom Unternehmer ein Abdruck dieser
Verordnung auszuhängen .



r IV . Aufbringung des Schlachtviehes .
' 8 26,

Für die richtige und vollständige Beschaffung des aus
dem Grobherzogtum zur Deckung des Bedarfs des
Heeres und der Zivilbevölkerung aufzubringenden
Schlachtviehs hat die Fleischversorgungsstelle Sorge zu
tragen . Sie hat hierbei den grundsätzlichen Anweisun¬
gen des Ministeriums des Innern Folge zu leisten. Sollte
der Badische Viehhandelsverband oder seine Mitglieder
bas erforderliche Schlachtvieh nicht freihändig zu erwer¬
ben vermögen, so hat die Fleischversorgungsstellc die
fehlende Menge auf die Kommunalverbände umzulegen .

8 26.
Tie Kommunalverbände sind verpflichtet , die ihnen

von der Fleischversorgungsstelle aufgegebenen Mengen an
Schlachtvieh binnen der gesetzten Frist an die ihnen be-
zeichneten Stellen zur Ablieferung zu bringen . Die Ver¬
teilung des vom Kommunalverband entsprechend der Air-
Weisung der Fleischversorgungsstelle aufzubringendcn
Schlachtviehs auf die Gemeinden erfolgt durch den Aus «
schuß des Kommunalverbands, weichein für diesen Zweck
der Bezirkstierarzt als Mitglied bestritt . Bei der Ver¬
teilung auf die Gemeinden ist das Ergebnis der Vieh-
zwischenzählung vom 15 . April 1916 zugrund zu legen.
Auch ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzel¬
nen Gemeinden tunlichst Rücksicht zu nehmen. Der Kom¬
munalverband kann sich bei der Erwerbung des zu lie¬
fernden Schlachtviehs solcher Händler, welche dem Ba¬
dischen Viehhandelsverband als Mitglieder angehören ,
als Kommissionäre bedienen . .

8 27.
Der Gemeinderat hat, falls nicht unter seiner Mitwir¬

kung die freihändige Erwerbung der zu liefernden
Schlachttiere in der Gemeinde ermöglichen läßt , auf
Grund des Ergebnisses der Viehzwischenzählung vom 15.
April 1916 zu prüfen , welche Besitzer zur Lieferung der
aufzubringenden Tiere , nötigenfalls im Wege der Ent¬
eignung . zunächst in Betracht kommen . Hierbei ist da¬
von auszugehen daß Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe die Tiers zu belassen sind, welche sie zur Fort¬
führung ihres Wirtschaftsbetriebs bedürfen. Auch ein¬
getragene Tiere der Zuchtgenossenschaften, soweit sie nicht
zur Mast aufgestellt sind, sind nicht zu enteignen . Lehnt
auf Mitteilung des Gemeinderats, daß die Übereignung
des Tieres in Aussicht steht, der Viehhalter die frei¬
willige Abgabe ab , so ist umgehend dem Bezirksamt An¬
zeige zu erstatten, damit dieses Aufforderung zur Über¬
eignung binnen kürzester Frist erläßt und nach deren Ab -
lauf die Übertragung des Eigentums an dem Tiere auf
den Kommunalverband anordnet . Vor der Abführung
des Tieres hat eine Schätzung desselben durch Sachver¬
ständige, welche der Gemeinderat ernennt , stattzufinden .

8 28.
Die Bedarfskommunalverbände, welche ! auf diese Weise

durch die Fleischvecsorgungsstelle Vieh zugewiesen erhal¬
ten , haben für die Bezahlung des zugewiesenen Viehs un -
ter Berücksichtigung der Höchstpreise und der zugelassenen
Handelszuschläge aufzukommen oder eine Stelle zu be-
zeichnen , welche die Zahlung zu bewirken hat und von
der Fleifchversorgungsstelle als hinreichend sicher an-
erkannt ist . Die Bezahlung hat binnen drei Tagen nach
der Lieferung an den Kommunalverband zu geschehen,
von welchem die von der Fleischversorgungsstelle aufge-
gebene Lieferung erfolgt ist. Der liefernde Kommunal -
verband deckt aus dem Handelszuschlag seine Unkosten

einschließlich der etwa entstandenen Kommtsfionsgebührsn
und liefert den zu zahlenden Stallpreis dn den Vieh -
halter ab ,
V . Strafbestimmungen , Inkrafttreten der Verordnung .

8 29 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver¬

ordnung und die auf Grund der letzteren erlassenekl An¬
ordnungen der Fleifchversorgungsstelle, der Kommunal -
verbände oder der von diesen bezeichNeten Stellen wer¬
den mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 30 .
Diese Verordnung tritt hinsichtlich der 88 16 bis 18 am

1 . Mai 1916, im übrigen mit dem Tage ihrer Vertun -
düng in Kraft .

Karlsruhe , den 11 , April 1916,
Großh. Ministerium des Innern .

vonBodman . vr . Schühly .

Nichtamtlicher Geil.
Handwerkskammern .

Kriegstagung der süddeutschen Handwerkskammern .
Die Kriegstagung der Süddeutschen Handwerkskammern

fand am Montag , den 10. April 1916, vormittags 9 Uhr , im
Maßen Rathaussaale in Reutlingen statt . Beinahe
sämtliche süddeutsche Kammern waren vertreten . Der
Deutsche Handwerks - und Gewerbekammertag war durch fei¬
nen Generalsekretär vr . Mensch ebenfalls vertreten . Den
Vorsitz führte der Vorsitzende der Handwerkskammer Stutt¬
gart E . Rothen Höf er - Stuttgart .

Den 1 . Beratungsgegenstand bildete die Errichtung einer
entralen Berdingungsstelle zur Vermittlung von Heeresauf -
rägen in Berlin , worüber der Generalsekretär des Deut¬

schen Handwerks - und Gewerbekammertages Or . Meusch Be¬
richt erstattete . Die Schaffung der Zentralstelle für Heeres -
lieferungen mit dem Sitze in Berlin wird gutgeheitzen und
zwar in der Form einer G . m. b. H. Die Höhe der Anteil¬
scheine soll 2000 M . betragen , die Höhe der Haftsumme 3000
M . Keine Kammer soll mehr als 3 Anteilscheine erwerben
können . -

über den 2. Punkt „Fürsorge für die aus dem Felde heim -
kehrenden Krieger " fand eine eingehende Aussprache statt .
Der Kernpunkt der Frage sei die Bereitstellung von Notstands¬
krediten an die Handwerker. Die Bereitstellung der Mittel
müsse zweckmäßig von seiten des Reiches erfolgen ; bei der
Gewährung von Krediten müßten natürlich die aus dem Felde
heimkehrenden Handwerker in erster Linie berücksichtigt wer -
den. Inwieweit es möglich sei, ganz allgemein Handwerkern ,
die nachweislich schwer durch den Krieg gelitten , billigen Kre¬
dit zuzuführen , liege zurzeit noch außerhalb des Bereichs ab¬
schließender Beurteilung . Im Zusammenhang hiermit gelang¬
ten bereits bestehende Maßnahmen zur Ünterstützung des ge .
werblichen Mittelstandes zur Erörterung ; vor allem bildeten
die Bestrebungen der „ Mittelstandshilfe in Württemberg , e .
V .

" Gegenstand eines regen Gedankenaustausches . Genann¬
ter Verein gewährt an Angehörige des Mittelstandes , die in¬
folge der Kriegsverhältnisse in bedrängte Lage ge¬
raten sind, langfristige Darlehen zu einem niedrigen Prozent¬
satz ( gegenwärtig 3 Prozent ) , das in der Regel in viertel¬
jährlichen Raten zurückzuzahlen ist. Die Mittel für die Ver¬
einsaufgaben werden unter Mitwirkung des Staates durch
Gemeinden und Industrie , durch Berufsorganisationen und
Private aufgebracht und zwar auf dem Wege der Beitrags -
leistnng oder durch Gewährung von unverzinslichen Darlehen .
An dem segensreichen Wirken dieses Vereins haben dis
württembergischen Handwerkskammern hervorragenden Anteil .

Die Handwerkskammer Freiburg berichtet über eine Stu¬
dienreise nach Österreich und gibt über das österreichische Ge¬
nossenschaftswesen interessante Aufschlüsse und Anregungen .

In der Frage der Versorgung des Schührnacherhandwerks
mit Sohlleder wird davon Kenntnis genommen , daß der
Reichsverband deutscher Lederhändler m. b. H-, Berlin , die
nach Vereinbarung mit der Kriegsleder -Mtiengesellschaft
übernommenen Restbestände ihrer Sammellager an brauch¬
barem Sohlleder im Einvernehmen und unter Au sticht des
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Deutschen Handperks - und Gewerbekammertages Hannover
zur Ve ^ kilnng an die Ausschnittgeschäfte bringt . Die Ver-
teilunchiHMs' dix einzelnen Kammerbezirke erfolgt nach Maß¬
gabe der Bevölkerungsziffer . vr . A . ? .

Freiburg .
Vorstand ssitzung .

O Unter dem Vorsitz des Präsidenten Stadtrat AlfredBea fand am 14. April eine Vorstandssitzung statt, in der
eine Reihe von Lehrlings - und Gesellenprüfungsangelegen¬
heiten erledigt , sowie verschiedene hieraus bezügliche Mitzständeund Unzuträglichkeiten erörtert wurden, die durch Vermitt¬
lung des Kämmervorstandes beigelegt werden sollen . — Von
der Veranstaltung einer Ausstellung von Gesellenstücken im
Frühjahr 1916 wird abgesehen ; Ls sollen aber jenen Lehr¬
lingen , die bei der Gesellenprüfung gut abgeschnitten haben,
Wertpreise in Büchern zuerkannt werden . — In dem gegeneinen Gewerbetreibenden eingeleiteten Verfahren, wegen wirt¬
schaftlicher und moralischer Unzuverlässigkeit die fernere Aus¬
übung des Gewerbebetriebs auf Grund der Bestimmungendes § 35 Abs . 5 der Gewerbeordnung zu untersagen , wird
ein eingehendes Gutachten festgestellt, welches sich im zustim¬menden Sinne ausspricht. — Der Haushaltsplan für das
Geschäftsjahr 1 . April 1916/17 wurde eingehend besprochenund für die nächste Vollversammlung vorbereitet. Der bisherige
Umlagefuß wird eine Erhöhung nicht erfahren . — Die viel¬
seitigen Bemühungen der Kammer zur Erlangung von Mili¬
tärarbeiten hatten in der Regel nicht den gewünschten Erfolg ,
so daß die Beschäftigung in einer Reihe von Gewerben ziemlich
nachgelassen hat . Mit hinreichendenHeereslieferungen konnten
das Schneider - und Sattlergewerbe bedacht werden . Größerer
Arbeitsinangcl macht sich in den holzverarbeitenden Gewerben
(Schreiner usw . ) bemerkbar. Die Bemühungen, in dieser Rich¬
tung Abhilfe zu verschaffen , blieben leider ganz erfolglos . Da¬
gegen ist es in letzter Zeit der Kammerleitung gelungen, grö¬
ßere HeereSaufträge in zwiegenähten Bergstiefeln und Schnür¬
schuhen für dos Schuhmacherhandwerk zu erlangen . Für die
Bergstiefel kommt die Freiburger Kammer als Zentralstelle für
sämtliche badischen Schuhmacherorganisationen in Betracht.
Die damit verknüpfte umfangreiche Arbeit hat die Kammer
gern übernommen , gilt es doch, einem am meisten leidenden
Handwerk ^ weig etwas aufzuhelfen. Leider wirkt hierbei der
außerordentlich große Ledermangel und die teueren Leder¬
preise sehr hemmend. Die Bemühungen der Kammer zur Be¬
schaffung der nötigen Ledermengen weisen angesichts der
schwierigen Verhältnisse ganz unzureichende Ergebnisse auf .
Die vom ReichSverband deutscher Lederhändler erfolgte Zu¬
teilung ist so gering , daß dadurch der vorhandene Notstand
nicht beseitigt werden kann. — Weitere Punkte betrafen die
infolge des Kriegszustandes und der gesteigerten Material -
Preise zu gewährenden Zuschläge bei neuen Arbeitsangeboten ;
Vergütungen an Geschäftsunkosten für die mit der Abgabevon Lieferungen beauftragten Vertrauensmänner ; Beschwer¬den gegen die Art der Arbeitsvergebungen, wonach Verputzar¬beiten anstatt dem Gipscrgewerbe dem Maurergewerbe mit
übertragen werden . Endlich befaßte sich die Sitzung mit einer
Eingabe von Bauhandwerkern , dahin zu wirken, daß bei den
durch feindliche Flieger verursachten Gebäudeschäden aus
öffentlichen Mitteln Vorentschädigungen gewährt werden, so
daß die betroffenen Hausbesitzer eher in der Lage sind, die
Rechnungen für Ausbesserungsarbeiten zu begleichen und die
daran beteiligten Handwerker zu beftisdigen. Die Sitzung
beschließt, alle diese Bestrebungen zu unterstützen , wie auch
bisher schon für raschere Begleichung der Handwerkerrechnun¬
gen wiederholt Mahnungen ergangen find . L—t .

Genossenschaftliches.
Jahresschlußrechnung der Karlsruher Möbelhalle der Schrri -

nermeistergenofsrnschaft , e. G. m. b. H., Karlsruhe
auf SV. Juni ISIS .

Vermögen . Schulden .

Kafsenbestand . - . 748 .43
Warenbestand . . . 28349.10
Gläubiger . . . . 10393.19
Geschäftsanteil Ver¬

einsbank . . . . 112 .66
Geschäftseinrichtung 2240 .—

41843B8

Geschäftsguthaben . 7S9.26
Bankschuld . . . . 26504 45
Schuldner . . . . 2833.38

, Genossen 10179 .29
Tratte . . . . 67 .—
Hinterlegung . . . 2000. —

41843 33

Mitgliederbewegung : Zahl der Mitglieder am 1 . Juli 1914
15 , Zugang 0 , Abgang 3, mithin Mitgliederzahl am 30 Juni1915 : 12 Im Laufe des Geschäftsjahres haben sich die Mit¬
gliederguthaben um 5940 .74 und die Haftsummen um 6000
M . vermindert . Die Gesamthaftsumme aller Mitglieder be¬
trägt am Jahresschluffe 24 000 M.

Karlsruhe , den 10. April 1916.
Der Borstand:

Karl Muser . Fr . Löhbach .
Der Aufsichtsrat :

Ernst Weiland . Leonh . Max .

Jahresschlußrechnung auf 31. Januar 1916 der Einkaufs¬
genossenschaft der Friseure , e . G . m. b. H., Pforzheim .
Vermögen . Schulden .

Kafsenbestand . . . 31 .54 Geschäftsguthaben . 6100 —
Warenbestand . . - 5362.27 Gesetzliche Rücklage 1305 —
Gläubiger . . . . 4869.55 Schuldner . . . . 1960.53
Guthaben bei der Nicht ausbezahlteDi-

städt . Sparkasse - 4326,95 vidende von 1914/15 1822.55
Beteiligungen . . 400 .- Zu zahlende Zinsen
Kapitalanlage . . 200 .- und Unkosten . - 1150.39
Fahrnisse . . . . 1 .— Reingewinn . . . 2852.79

15191 .31 15191 .31
Mitgliederbewegung : Zahl der Mitglieder am 31 . Januar1915 : 39, Zugang 2, Abgang 1 , mithin Mitgliederzahl am 31.Januar 1916 : 40. Im Laufe des Geschäftsjahres haben sichdie Mitgliederguthaben um 159 M . vermehrt und die Haft¬summe um 100 M . vermehrt . Die Gesamthaftsumme aller Mit¬

glieder beträgt am Jahresschluß 6290 M.
Pforzheim , den 15. Februar 1916.

Der Vorstand:
, Fr . Gann . A. Lausch . H. Frank .

Der Aufsichtsrat :
Joh . Huttel . Rich . Müller , i . V . : Arm . Weber .

Verschiedenes.
Lehrlingsvermittlung der badischen Arbeitsnachweise.
O Die badischen Arbeitsnachweise betrachten schon seit

Jahren die Lehrlmgsvermittlung als eine ihrer wichtig¬
sten Aufgaben . Sie suchen im Zusammenarbeiten mit
der Schule und den Organisationen des Handwerks dem
Mangel an gewerblichen Lehrlingen zu begegnen und
dem Handwerk einen tüchtigen Nachwuchs zuzuführen.

Rechtzeitig vor Schulschluß, und zwar gewöhnlich im
Dezember , richten die Anstalten an die Schulbehörden
das Ersuchen , die an Ostern zur Schulentlassung kom¬
menden Schüler darauf hinzuweisen , wie wichtig für das
spätere Fortkommen die Erlernung eines Berufes ist,
und daß die Arbeitsnachweisanstalten den Lehrstellen-
suchenden jederzeit Lehrstellen Nachweisen können und
ihnen bei der Berufswahl gerne mit Rat und Tat an
die Hand gehen .

Bei dem weiteren Ausbau dieses Bermittlungszweiges
rechnen die Arbeitsnachweise auf die tatkräftige Mitwir¬
kung der Handwerkerorganisationen . Diese Mitwirkung
sollte insbesondere darin bestehen , daß den Anstalten
durch Vermittlung der Organisation nach Möglichkeit
alle offenen Lehrstellen bekannt gegeben werden.
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Schristleitung des vom Landesverband herausgegebenen Teiles in Rastatt .

Der Landesverband der badischen Gewerbe - und Handwerker-Bereinigungen besitzt eine eigene Kranken- »nd Sterbekaffe
und zwei eigene Erholungsheime.

Auskünfte bereitwilligst durch das Präsidium des Landesverbandes in Rastatt.

Jedes Mitglied ist für 150 Mark für Unfall mit L»d versichert. - —̂

Ehrentafel . — Spenden.
Wirtschaftliche Fragen im Reichstag.
Aus dem Malergewcrbe.
Die Ausbildung des Handwerker- Nachwuchses.

Inhalt :
Mitteilungen a«S dem BereinSlebenz Verein badischer Seiler¬

meister und Seilergewerbetreibender . — Gewerbeberein
Wiesloch.

Unterhaltender Teil : Handwerk und Mode .
Kurhaus St . Leonhard.

. .
"" Ehrentafel - . 7-.

sür die im Kriege 1915 gefallenen, verwundeten und vermißte» Mitglieder des Landesverbandes der badischen
Gewerbe - und Handwerker-Bereinigungen.

Gefallen :
Handwerker- und Gewerbeverein Brombach : Richard Pollhammer , Schlossermeister ,
Gewerbeverein Neustadt : Ernst Fischer , Bäckermeister .

U
U.

Spende«
für den Fonds für unentgeltliche Aufnahme von weniger bemittelten Mitgliedern des Landes »

Verbandes, welche im Felde waren , in nnfere Erholungsheime ."iS sind weiter eingegangen von :
an bar :

Breisgauer Hautlager , Freiburg . M . 200. —
Gewerbelehrer Feuerstein , Hockenheim . . 10 .—
Handwerkskammer Freiburg , Berzichtgelder der Mitglieder des

Gesellenprüfungsausschussesin Breisach . „ 6 .50
dazu der bisherige Betrag . . 17 318.88

zusammen . . M . 17535 .38
Weitere Spenden werden dankbar entgegengenommen.
Rastatt , den 17 . April 1916.

Der Präsident : A. Niederbühl .
Wirtschaftliche Fragen im Reichstag.

Im Reichshaushaltsausschutz wurden zum Hee¬resetat folgende Anträge eingebracht :
i „ Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen , dahin zu wirken,

datz das von der Heeresverwaltung für das Schuhma -^ chergewerbe freigegebene Leder , besonders Sohlleder ,
auch von den Schuhmacherinnungsverbänden, Ausschnittge-

- schäften und Schuhmacherinnungen in geeigneter Weise be-
l zogen werden kann" —
I und weiter
i „ Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen , bei der Heeresverwal¬

tung dafür zu wirken, datz zwecks Erhaltung eines leistungs -
fähigen selbständigen Bäckereigewerbes die von ein¬
zelnen militärischen Lagerkommandos geplante oder bereits
erfolgte Einrichtung eigener Bäckereibetriebe zur Herstellung
von Brot für Kriegsgefangene und ausländische Zivilgefan¬
gene usw. unterbleibt bzw . aufgehoben wird.

Beide Anträge wurden in der Sitzung des Hauptausschusses
des Reichstags vom 3. April 1916 angenommen.

Im Wohnungsausschuh erhob gegen einen Antrag ,
die Bürgschaftsgewährung des Reiches auch für Kleinwoh¬
nungsbauten der Gemeinden, der Baugenossenschaften usw.
zu gewähren , ein Vertreter des Reichsschatzamtes Widerspruch.
Der Antrag wurde mit geringer Mehrheit angenommen . So¬
dann wurde eine Entschliehung gefasst betr. die Vorlage einer
Novelle bis Wiederzusammentritt deS Reichstags, die den
Reichskanzler ermäcktigt, Bürgschaften bis zum Gesamtbetrag
von 2S0 Millionen M . zu übernehmen zur Förderung der Her¬
stellung geeigneter Kleinwohnungen für Kriegsteilnehmer und
deren Hinterbliebene wie für Arbeiter und gering besoldete
Beamte des Reichs und der Militärverwaltung für Hypothe-

kendarlehen , die s ) von anderer Seite an Gemeinden , Kom¬
munalverbände , Zweckverbände oder gemeinnützige Unterneh¬
mungen (Bauvereine , Baugenossenschaften, Baugesellschaften
usw . ) oder d ) von Gemeinden oder Kommunalverbänden oder
Zweckverbänden an geeignete Bauunternehmer , bei einem
Verbot der Kündigung unter Ausschluh der Kündbarkeit fürdie Dauer von mindestens zehn Jahren gewährt werden.

Eingehend wurde hierauf die
Lage der Hausbesitzer und Mieter

sowie deren Sicherung gegen die Folgen des Krieges beraten .Es wurde beantragt , u) ein Verbot der Kündigung der Hypo¬
theken auf zwei Jahre nach dem Friedensschluh (mit allenfalls
durch besondere Umstände begründeten Ausnahmen ) und b)Verbot der Steigerung der Mieten für Wohnungen unter 1200
M . und Geschäftsräume unter 2000 M. über die Preise vor
dem Kriege hinaus , auf zwei Jahre nach dem Friedensschluh
(soweit nicht besondere Umstände Ausnahmen erheischen .) —
Ein Regierungskommissar stellte eine neue Bundesratsverord '-
nung zwecks Erleichterung der Hypothekenschuldner in Aus¬
sicht. Die Verordnung sei soweit vorbereitet, datz sie Wohl im
Mai erlassen werden könne . — Der Ausschutz überwies den
Antrag einem Unterausschuh zur Vorberatung . — Hierauf
wurde ein gemeinsamer Antrag angenommen betr . Reichsun¬
terstützung für jene Gemeinden und Kommunalverbände , die
den Kriegsteilnehmern bzw . den betreffenden Hausbesitzern
Mietbeiträge gewährt haben und weiter gewähren , und betr .
Reichshilfe für die Abbürdung der während des Krieges ge¬
stundeten Mieten bezw . Hypothekenzinsen der heimkehrenden
bedürftigen oder schwach bemittelten Krieger unter Mitwir¬
kung der Gemeinde.
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Di « Erörterung ging über zu dem
'

^ Hypothekenwesen
und - btzr Einführung einer unkündbaren Tilgungshypothek.
Schließlich würde einstimmig ein Antrag angenommen, der
die Vorlage eines Gesetzentwurfs verlangt zur Förderung der
unkündbaren Tilgungshypothek für städtischen Bodenkredit an
erster und zweiter Stelle mit selbsttätiger Vorrückung der
zweiten Hypothek in die getilgten Beträge der ersten, insbe¬
sondere Lurch Beschränkung der Eigentümerhhvothek.

Ter Ausschuß einigte sich weiter auf eine Resolution , der
Reichskanzler möge die Regierungen der Bundesstaaten , die
bisher auf diesem Gebiete noch nicht vorgegangen sind, veran¬
lassen, schleunigst öffentliche Schätzungsämter zu schaf¬
fen zur Verbesserung und Gesundung des städtischen
Bodenkredits ; 2. für die bezw. für größere Landesteile
Pfandbriefanstalten (Stadt sch asten ) für zweite Hypo¬
theken zu errichten als gemeinnützige Anstalt mit Gesamtbürg¬
schaft aller Hausbesitzer, soweit nicht Ausnahmen angezeigt
sind.

Sodann wurde auf die dem Unterausschuß überwiesenen
Anträge betr . Verbot der Hypothekenkündigung und Miets¬
steigerung zurückgegriffen. Die vom Unterausschuß vorge¬
schlagene abgeschwächte Fassung des Antrags wurde ange¬
nommen . Der Beschluß lautet : »Der Reichstag wolle be¬
schließen : 2 ) Ausdehnung der Wirksamkeit der Bundesrats¬
verordnungen vom 7. August 1914, 22. Dezember und 20.
Mai 1915 betr . die Bewilligung von Zahlungsfristen bei Hypo-
thekenschulden über die Kriegszeit hinaus , wie es durch die
besonderen Verhältnisse der Beteiligten geboten erscheint , b)
eine im Sinne der unter n) genannten Bundesratsverordnun¬
gen zutreffende Regelung zum Schutze der Mieter gegen will¬
kürliche der Billigkeit widersprechende Kündigung und Steige¬
rung des Mietzinses . — Ebenso wurde folgende Resolution
angenommen : «Der Reichstag wolle beschließen, die verbün¬
dete Regierungen zu ersuchten , dem Reichstag einen Gesetz¬
entwurf zur Abänderung des Zwangsversteigerungs¬
gesetzes mit folgendem Inhalt vorzulegen:

8 62 des Zwangsversteigerungsgesetzes erhält folgenden
Wortlaut : «Das Gericht kann schon vor dem Versteigerungster¬
min Erörterungen der Beteiligten über das geringste Gebot
und die Versteigerungsbedingungen veranlassen, zu diesem
Zwecke auch einen besonderen Termin bestimmen. Auf An¬
trag eines Beteiligten hat das Gericht den , besonderen Termin
zu bestimmen und zu diesem die Beteiligten zu laden. Stellt
ein Beteiligter das in 8 69 Abs. 1 bestimmte Verlangen , so
entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen . Die Vorschrift
des 8 59 Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung. DaS Gericht
hat vor seiner Entscheidung das bestehende Hypothekeneini-
gungSamt zu hören .

"

Aus dem Malrrgewrrbr .
In einer Sitzung des Arbeitgeberverbandes des

Malergewerbes wurde von allen Seiten mit Bedauern festge¬
stellt, daß in allen letzten Quartalen wenig oder gar keine Re¬
paraturen in den durch Umzüge betroffenen Wohnungen
vorgenommen wurden . Als Grund würde allgemein ange¬
geben, daß in den Kundenkreisen die Ansicht verbreitet ist,
Olan striche ausführen zu lassen, sei verb 0 ten . Dies ist
jedoch eine irrige Annahme, denn jede Malerarbeit im In¬
nern der Wohnungen , sei es in Ölfarben odetz sei es in Leim¬
farben , ist nach wie vor gestattet . Es hat allerdings in den
ersten Kriegsmonaten Mangel <tn geübten Arbeitskräften be¬
standen , da die Gehilfen zum Teil zum Militär eingezogen
waren . Kleinere Betriebe, wo der Meister selbst Soldat wer¬
den mußte , waren vorübergehend geschloffen. Seit langer
Zeit ist aber durch Zuzug und Einstellung entlassener, nicht
mehr kriegsverwendungsfäbiger Feldgrauer dem Mangel ab-
gehwlfen. Im Gegenteil find diese Arbeitnehmer durch den
Mangel an Arbeit in Not geraten.

Auch von Materialnot wurde gesprochen. Wahr ist
nur , daß das Material im Preise gestiegen ist und daher auch
die Preise für die Anstricharbeiteu etwas erhöht werden
mußten . Arbeitskräfte und Material sind vorhanden. Es
fehlt nur die Arbeitsgelegenheit.

Den Hauswirten sei daher empfohlen , in leerstehenden
Wohnungen Reparaturen , also auch Anstrich - und Malerarbei -
wn jetzt ausführen zu lassen , um das bereits recht darnieder¬
liegende Malergewerbe zu unterstützen . Wenn schließlich alle
Arbeiten hinausgeschoben werden , so häuft sich diese und wird
später überhastet ausgeführt . -Es wurde beschlossen, durch A n-
zeige in den Zeitungen Kenntnis zu geben, daß
Maler - und Anstricharbeiten stets ausgeführt werden können.
_ Eine solche Aufklärung des Publikums, immer von neuem
wiederholt , empfiehlt sich allerwärts .

G
Die Lage im Malergewerbe und die Mittel der Selbsthilfe

beleuchtet der Geschäftsbericht der Karlsruher Maler -
undTünchermei st er - Einkaufs ge nossenschaftwie folgt :

Von den schweren Schäden, die während des Krieges das
Wirtschaftsleben getroffen haben, äst das gesamte BauhanL -
werk, insbesondere das Malergewerbe, am stärksten heimgesucht
worden . Mit dem Aufhören der Bautätigkeit sind naturgemäß
auch die Aufträge auf Privatarbeiten fortwährend zurückge¬
gangen , zum Teil als Folge der Preissteigerungen , die unsere
nottvendigsten Rohmaterialien erfahren haben. Wenn es mög¬
lich gewesen wäre , den gleichen Weg einzuschlagen und die
gesamten Mehrkosten des Materials aus den Arbeitspreis .
hinzuzuschlagen , so wäre wenigstens der notwendigste LebensO
unterhalt zu verdienen gewesen ; aber gerade die mangeln¬
den Aufträge hatten zur Folge, daß das Bestreben , Arbeit zu
erhaschen, zunahm , ohne daß entsprechende Preiserhöhungen
für die geleistete Arbeit gefordert wurden. Die Materialien¬
preise in ihrer gegenwärtigen Höhe sind der wichtigste Faktor
bei der Kalkulation der Selbstkosten , denn sie übertreffen bei
weitem die Arbeitslöhne , während dies in Friedenszeiten um¬
gekehrt der Fall war . Deshalb muß es das Bestreben eines
vorsichtigen Geschäftsmannes sein , die für die Materialien
aufzuwendenden Ausgaben auf das mindeste zu beschränken .

Es ist hinreichend bekannt, wie während des Krieges die
Preistreibereien durch spekulative Käufe, Zwischenverkäufe
und Warenzurückhaltung betrieben wurden, um die Waren
den Verbrauchern zu unverhältnismäßig höheren Preisen , teil¬
weise sogar nach Verschlechterung der Qualität , erst nach
längerer Zeit wieder anzubieten. Auch der reelle Zwischen¬
handel hatte hierunter zu leiden.

An diesem Punkte setzte die Tätigkeit der Einkaufs -Genos¬
senschaften ein , denen es durch das angesammelte Betriebs¬
kapital möglich war , große Vorauskäufe zu machen , um sie den
Mitgliedern bei späterem Bedarf zu den niedersten Preisen ,
meist sogar unter den Tagespreisen abgeben zu können . Me
Beobachtung und Verfolgung der Preisbewegungen, in Ver¬
bindung mit praktischer Erfahrung und kaufmännischer Be¬
triebsform , ermöglicht es den Genossenschaften unseres Be¬
rufes , die durch den Krieg geschaffenen Härten für ihre Mit¬
glieder zu mildern . Die Vorteile der Zugehörigkeit zu einer
Genossenschaft werden sich noch stärker bemerkbar machen durch
die am Jahresschlüsse zu verteilenden! Rückvergütungen aus
dem Reingewinn .

Die Karlsruher Maler -Einkaufs-Genossenschast beschloß in
ihrer Generalversammlung am 27. Februar , auf drei Waren¬
gattungen : 3, 6 und 11 Prozent zurückzuvergüten, wodurch der
Einkaufspreis sich für die Mitglieder wesentlich verringert .
Damit ist doch ein Beweis dessen erbracht, welchen Vorteil die
Mitgliedschaft gerade während des Krieges geboten hat , ob¬
wohl man selbst in Genoffenschaftskreisen zu Friedenszeiten
der Auffassung war , daß sie sich während eines Krieaes nicht
werden halten können , oder wenigstens, daß sie mit Verlusten
arbeiten müßten . Nun war die Karlsruher Maler -Einkaufs -
Genossenschast in der Lage im vorigen Jahre durch die Kurs¬
gewinne 12 700 Mark Reingewinn zu erzielen, der ihr ge¬
stattete , neben den Warendividenden die Geschäftsanteile mit
6 Prozent zu verzinsen und noch namhafte Rückstellungen zu
mmben . Auf den ordentlichen Reservefonds wurden 1270 M.
zurückgelegt , während man 2000 M . auf Kriegsrücklage über¬
trug . Letztere beträgt nunmehr im ganzen 3800 M . Die
Kriegsrücklage wurde gemacht , um Verluste, die sich aus dem
Krieg ergeben könnten, zu decken .

Obwohl seit Bestehen der Genossenschaft die Verluste so ge¬
ring waren , daß sie immer in laufender Rechnung verrechnet
werden konnten , glaubte man Rückstellungen für Kriegsverluste
machen zu sollen, die ja , wenn sie später für diesen Zweck nicht
gebraucht werden , den Mitgliedern in Form von Dividende«
wieder zugeführt werden können .

Die gesamten Reserven betragen nach Zuschreibung der dies¬
jährigen Zuwendungen 13 000 M . und bilden somit , neben den
43 500 M . Geschäftsanteilen der Mitglieder, ein beachtens¬
wertes Betriebskapital , das die Garantie bietet, die Genossen¬
schaft allen Fährnissen , die sich ihr im schlimmsten Falle ent¬
gegenstellen könnten, trotzend , nicht nur zu erhalten, sondern
auch ihre Leistungsfähigkeit zu sichern und zu erhöhen .

Am Tage der Generalversammlung betrugen die Ausstände
noch 16 009 M . , denen neben den großen Reserven noch nam¬
hafte Warenvorrräte gegenüberstehen . Letztere betrugen am
1 . Januar 27 000 M . und am Tage der Generalversammlung
35 000 M . Diese großen Vorräte setzen die Genossenschaft in
die Lage , auch im Jahre 1916 nicht nur lieserungsfähig zu
sein , sondern noch bedeutende Preisvorteile bieten zu können .
Neben annehmbaren Vorräten in Leinölfirnis sind große Be-



stände in Lacken vorhanden, die im kommenden Sommer beider Knappheit der in Deutschland zur Verfügung stehendenLeinölmenge zu Lackfarbanstrichen Verwendung finden wer¬den. Es wird für den einzelnen Abnehmer ebenfalls ratsamsein, sich jetzt schon einzudecken, um wenigstens einigermaßenden Betrieb aufrecht zu erhalten, denn bei der voraussichtlichenDauer des Krieges wird noch Knappheit in anderen Materia¬lien und in weit höherem Maße eintreten, als es heuteder Fall ist. Mit Zinkweiß und Lithopone, die infolge des
Bleiweißverbotes begehrter sein werden , ist die Genossenschaft
genügend eingedeckt. Tie Herstellung von Bleiweiß dürfteübrigens in kurzer Zeit zum größten Teil eingestellt werden .Der Warenumsatz ist natürlich mit der längeren Dauer des
Krieges zurückgegangen , denn es sind zurzeit über 40 Prozent
Mitglieder eingerückt , deren Geschäfte geschlossen sind. Um somehr aber verdient das günstige Geschäftsergebnis und die
Liquidität der Bilanz Beachtung. Die Bilanz weist keinerlei
Warenschulden bei Lieferanten auf , da man das Prinzip der
Barzahlung aufrecht erhält . Den Mitgliedern dagegen wer¬den Skontis bis zu 3 Prozent gewährt. Erfreulich ist das
Ergebnis der Mitgliederbewegung, denn während man infolgedes Krieges mit einer Verringerung der Mitgliederzahl gerech¬net hatte , hat sich diese trotzdem vermehrt.

Die Ausbildung des Handwerker-Nachwuchses .
Wenn ich die tüchtigsten und erfahrensten Meister unseres

ehrwürdigen und ruhmreichen Handwerks um mich versam¬meln könnte und sie sollten darüber entscheiden , welches vonden köstlichsten Gütern , die unser Handwerk groß gemacht
haben und die wir daher bewahren und mehren müssen, das
allerküstlichste und wertvollste sei, so zweifle ich nicht, daß siedie Krone dieser Güter in dem Nachwuchs erkennen und an¬
erkennen würden . Denn wenn unser Handwerksich von den ein¬
fachsten Anfängen zu seiner heutigen hohen Blüte heran ent¬
wickelt hat, so war dies doch nur möglich, indem stets eins
Generation auf den Schultern der anderen stand und so immer
höher wuchs bis zum Gipfel der modernen Zeit . Wie wäre
aber eine solche Entwicklung möglich gewesen , wenn nicht jedeslebende Geschlecht es als seine vornehmste Aufgabe betrachtet
hätte , dem kommenden Geschlecht alles vorhandeneKönnen und Wissen durchgründlichepraktischeAus .
bildung zu vermitteln und zu vermachen . Ein solcher Nach¬
wuchs war dann im Besitz aller im Laufe der Jahrhundertserworbenen Fähigkeiten, meisterte diese und konnte auf diesem
soliden Baugrund neue Gebäude aufführen . So wurde den
alten Formen immer wieder neues Leben eingehaucht und da¬
durch wieder konnten sich diese alten Formen organisch und
lebendig weiter entwickeln . Wäre auch nur eine Ge¬neration darin nachlässig gewesen und hätte dem Nachwuchsnicht die gebübrende Aufmerksamkeit zugewendet, so wäre alle
Mühe der Jahrhunderte umsonst gewesen . Die Entwicklungwäre unterbrochen worden und der Stamm wäre verkümmert
und abgestorben.

Die Geschichte der Gewerbe hat uns auch hiervon Beilstiele
aufbewahrt , wo tatsächlich etwas derartiges eingetreten ist.Staunend betrachten wir manche Ergebnisse ftüherer Baukunstund wissen nicht , wie die Vorzeit solche Arbeit bewältigt hat ,die Arbeitstechnik dieser Bauhandwerker ging verloren , weil
sie keinem Nachwuchs vermittelt wurde. Ähnlich stehts mit man¬
cher» anderen gewerblichen Künsten und Handfertigkeiten : auch
sie find nicht übermittelt worden und wir heute noch nicht
imstande , das Tote zu neuem Leben zu erwecken, ich erinnere
nur an manche Einzelheiten der Maltechnik und an die Her¬
stellung farbiger Gläser . Doch auch da, wo die Übermittelungdes handwerklichen Könnens und Wissens nicht ganz abbrach,wo die Ausbildung des Nachwuchses jedoch aus irgendwelchenGründen nur vernachlässigtwurde, auch da sehen wir ein starkesund ausgeprägtes Abwärtssinken solcher Gewerbe. Was istdem Handwerk nicht alles verloren gegangen, von welcher stol¬
zen Höhe ist es nicht kläglich herabgesunken , als durch die Not
und das Elend des dreißigjährigen und der folgenden Kriegedas Handwerk nicht mehr die Kraft besaß , die Ausbildung
des Nachwuchses in gewohnter Weise auf der früheren
soliden Basis weiter zu führen.

Nun stehen wir mitten in einer neuen und gewaltigen Strö¬
mung in allen Gewerben. Die nach Fortfall der Zünfte be¬
ginnende Industrialisierung der Handwerke rief einen Wett¬
bewerb wach, der, an sich ungesund, auch noch die Folge zeitigte ,
daß dem Nachwuchs keineswegs überall dis gebührende
Äufmerk' amkeit geschenkt und seine Ausbildung teilweise ver¬
nachlässigt wurde.

Die erste Ursache finden wir . schon in der fern liegenden Ver¬
gangenheit und trat gleichzeitig mit dem Wegfall des Zunft¬
zwanges aus . Als damals alle Dämme niederbrachen und die

Wilde Flut 8er Spekulation sich über die Gefilde des soliden
Handwerks ergoß, da schien der Wert der Ausbildung eines
tüchtigen Nachwuchses völlig vergessen zu werden. Da es jeder¬mann erlaubt war , jedes Handwerk zu betreiben, Äb er eSerlernt hatte oder nicht, wenn er das Gewerbe eben auf eigeneGefahr betreiben wollte, so hielt es auch bald mancher nickstmehr für nötig, sich eine gediegene Ausbildung zu verschaffen.Wer die Mittel besaß, um sich selbständig zu machen , der lernte
flüchtig die gröbsten Handgriffe und richtete sich eine Werkstattein, oder er tat nicht einmal dies, sondern nahm alsi Betriebs¬leiter den billigsten aber nicht den besten Gesellen, der sich ihmbot und gründete so eine Werkstatt. Dadurch wurde natur¬
gemäß ein Pfuschertum grotzgezogen , welches sich abweichendvon den Gepflogenheiten des soliden Handwerks in skrupel-losester Weise ausbreitete und unser altes Handwerk an denRand des Abgrundes brachte . An eine Ausbildung des Nach¬
wuchses . wenigstens an eine solide und gewissenhafte Ausbil¬
dung desselben war dabei nicht zu denken .- und wenn unserHandwerk dadurch nicht ganz verkommen ist, so danken wirdies den sich, immer noch behauptenden alten , ehrlichen und
gewissenhaften Meistern, die sich trotz aller Schwierigkeitendie Pflege eines Nachwuchses im alten Sinne angelegen sein
ließen . Doch der Nachwuchs wollte nicht lernen , sondern sucht«
jene Pfuschbetriebe auf , die zwar keine gediegene Bildung ver¬mittelten , aber dem Lehrling schm in der Lehrzeit als Lock¬
mittel ein paar Pfennige hinwarfen, um sie dann bequemund billig auSnutzen zu können . Dies Treiben dauerte , bis
der Staat ein griff und dem Übel teilweise dadurch
steuerte, daß er das Recht zur Lehrlingsausbildung von einem
Befähigungsnachweis abhängig machte .Eine zweite Ursache des Niederganges unseres Handwerker¬
nachwuchses datiert in ihren Anfängen ebenfalls auS jenerZeit . Durch das Fallen aller schützenden Schranken wurde
die wirtschaftliche Lage infolge der gekennzeichneten skrupel¬losen Ausbeutung völlig untergraben und der Handwerker¬
stand verfiel einer wirtschaftlichenVerelendung, von der er sich
noch heute nicht ganz erholt hat. Die schleckte wirtschaftliche
Lage brachte es aber naturgemäß mit sich, daß die besserenElemente sich nicht mehr bereitfinden ließ« , , den Beruf eines
Handwerkers zu ergreifen , der ja nur zu geringe Aussichten fürdas Fortkommen bot . Nichts beleuchtet die Zustände besserals dieses : Während eS früher selbstverständlich war , daß ein
tüchtiger Handwerksmeister seinen Sohn zum Nachfolger und
Erben seines Betriebes erzog , flüchteten gerade die Meister¬
söhne in Hellen Scharen aus dem Handwerk. Die Folge war ,daß nur noch die mangelhaftesten Knaben sich zu den Werk¬
stätten fanden, wodurch natürlich die Möglichkeit einer ratio¬nellen Ausbildung immer tiefer herabgedrückt wurde . Da
mußten auch die tüchtigsten Meister verzweifeln; denn auseinem unfähigen Menschen kann kein Meister einen fähigen
Handwerker heranbilden. Die Last eines unfähigen Nach¬
wuchses drückt auch heute noch zum Teil auf die Heranbil¬
dung eines tüchtigen Nachwuchses . Eine weitere Folge war ,daß die soziale La,ge des Handwerkerstandes immer
mehr herabgedrückt wurde. Denn während der Nackwuchs sichin früheren Zeiten aus den besten Kreisen des Mittelstandesrekrutierte , stammt er seit den sogenannten Gründerjahren
zum größten Teil aus den untersten Volksklaflen , was
erfahrungsgemäß nicht zum Vorteil des Gewerbes gewe¬sen ist, Auch in dieser Hinsicht liegen die Verhältnisse heute ,wie jedem Meister bekannt, nicht ganz günstig, wenn sich auchin vieler Hinsicht vieles gebessert hat . Zu diesen Besserungen
zähle ich besonders die Hebung der Volksschule , 8ie
uns ja die meisten Lebrlinge liefert und vorbildet.Aus den eben beschriebenen Verhältnissen hat fick ein an¬derer Mißstand wechselseitig herausgebildet . Einesteils war
ein solcher Nachwuchs wegen seines Herkommens gleichsam
vorbestimmt, eine Beute der Sozialdemokratie zu werden ; an¬
dererseits wurden sie auch weaen der Zustände, die sich her¬
ausgebildet hatten , dieser Partei gewissermaßen in die
Arme aetrieben . Die schon berührte Verarmung der selbstän¬
digen Meister machte es unmöglich , alle Wünsch« der Gesellen
auf höhere Löhne zu befriedigen, so gerne die Meister eS auch
gewollt hätten , und so entstanden leider tne traurigen und kür
unser Handwerk reckt ungünstigen und sicher nicht erquicklichen
Spaltungen in Meister- und Gchilfenorganisationen , die sich
zum Schaden des Landwerks oft bitter befehdet haben, statt
zum Wähle der Zukunft miteinander zu wirken. Hinzu trat
aber wieder oer Umstand, daß die Wichtigkeit des Handwerker¬
standes sür uu ' er deutsches Wirtschaftsleben in der sozialenund der Wirtschaftspolitik- wenig zur Geltung kam . Mit der
inneren wirtschaftlichen und sozialen Achtung hatte er leider
auch seine eigene soziale Geltung verloren. Die Achtung vor
ihm war von keiner Seite ins Auge fallend.
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Zwar haben wir bisher schon immer Hinweisen können aufdie daß sich auf all den besprochenen Gebieten in
den l e tz4e n I a h r e n und Jahrzehnten Besserun¬
gen gezeigt haben , daß wenigstens überall Bestre¬
bungen zur Besserung wachgeworden sind. Doch müssen wir
ehrlich sein und uns sagen, daß im großen Ganzen die be-
regten Mißstände noch fortwirkend auf unsere Zukunft drücken,
daß uns also die Hauptarbeit noch bevorsteht , wenn wir eine
glückliche und schaffensfrohe Zukunft für unser Handwerk
sicherstellen wollen.

Nach allem, was wir gesehen haben, muß jede Bestrebung
zur Besserung der wirtschaftlichen Lage bei dem Nach¬
wuchs einsetzen. Der Hebung der Wirtschaftslage
muß die Hebung der sozialen Lage beigesellt wer¬
den . Der Weg ist nicht unklar . Beides wird in dem einen
Wort zusammengefaßt : Zielbewußte Ausbildung des Nach¬
wuchses ! Nur ein gründlich befähigter und rationell ausge¬
bildeter Nachwuchs kann allen Anforderungen entsprechen , und
ein solcher Nachwuchs darf nicht aus beliebigen Personen
rekrutiert werden , sondern muß die Garantie für Befähigung
und Ausbildung voraus in sich tragen.

Die Meister sollten nicht jeden jungen Burschen von der
Straße als Lehrling einstellen, sondern vor der Annahme prü¬
fen , ob er nach Herkunft , Schulbildung und geistiger Be¬
fähigung wert ist , die auf ihn verwendete Mühe der hand¬
werklichen Ausbildung zu lohnen. Dadurch wird man zweierlei
erreichen : Die wirtschaftlicheLage wird sich in Zukunft bessern
und sowohl Aussicht wie Umgebung wird für die Eltern des
Mittelstandes wieder ein Anreiz fein, ihre besten Söhne dem
Handwerkerstande zuzuführen , wodurch naturgemäß die soziale
Geltung des ganzen Standes gehoben wird. Die Freunde
des Handwerks sollten dann das Ihre tun , um durchAuf -
klärung das Interesse des Mittelstandes bei
der Berufswahl auf das Handwerk zu lenken .

Den Meistern aber , die in nie erlahmender Uneigennützig¬
keit sich der Ausbildung unseres Nachwuchses widmen, rufe
ich aus vollem Herzen zu : Ermüdet nicht in Eurem schweren
Werk, werdet nicht mutlos in Eurer Aufgabe : wenn Ihr selber
auch nicht den Lohn erntet , das Handwerk , dessen Zukunft
Ihr baut , wird es Euch danken ! >

Mitteilungen an» dem Uerrinslebr «.
<Jn dieser Rubrik finden Berichte über Vereinsvcrsrmmlungen , für deren
Inhalt die betr. Einsender die Berantwertung tragen, kostenlose Aufnahme .)

Der Verein badischer Scilermeister und Seilrrgewerbetrei-
bender hielt am Sonntag , den 9. April 1916 im Gasthof zur
„Alten Pfalz " in Offenburg seine diesjährige Hauptversamm¬
lung ab . Die Versammlung erfreute sich eines verhältnis¬
mäßig guten Besuches. Um Uhr eröffnete der Vorsitzende
Herr Val . Oesterle , Offenburg, die Versammlung und
hieß die Anwesenden herzlich willkommen . Er ging dann zur
raschen Abwicklung der Tagesordnung über, da einige Kol¬
legen wieder früh fort mußten .

Punkt 1 . Der Vorsitzende berichtete über die Tätigkeit des
Vereins seit der letzten Hauptversammlung vom 26. April 1914
und über das Ergebnis unserer Versammlung vom 7 . Februar
1915 , die zum Zweck der Beratung über die Bewerbung um
Heereslieferungen und der Aufstellung der Preise für das An¬
gebot an die verschiedenen Vergebungsbehörden eingerufen
wurde . Ebenso kam auch der zweimalige Versand von Lie-
vesgaben an die im Felde stehenden Mitglieder zur Erwähnung .

Punkt 2 fand durch den Kassenbericht unseres Rechners,
Herrn Ludw . Blattmann , Oberkirch , seine Erledigung.

Punkt 3. Unser Mitglied Herr Otto Siebeck , Eberbach
a . N . , der uns bei der am 27. v . M. in Berlin stattgefundenen
außerordentlichen Versammlung der deutschen Seiler - und
Reepschlägermeister vertreten hat , gab in klarer und verständ¬
licher Weise Bericht über den Verlauf der Versammlung.
Die Mehrzahl der Versammlung nahm Stellung gegen die
Beteiligung an der Verteilungsstelle für Heereslieferungen,
da aus Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften die Aus¬
führung von Lieferungen mit noch mehr Schwierigkeiten ver¬
bunden ist, als die Bewerbung um Lieferungen. Wegen der
Beteiligung an der Hanfbaugesellschast wurde von reckst weni¬
gen Anwesenden Lust gezeiK, dies zu tun, weshalb auch
kein Erfolg hierin erzielt werden konnte .

Punkt 4 . Herr Siebeck berichtete über die Erfolge seiner
persönlichen Rücksprache beim Kriegsrohstoffamt wegen Frei¬
gabe von Rohstoffen (Mitglieder können Näheres beim Vor¬
stand erfahren ) .

Punkt 5. Herr Ulr . Schaaff, Heidelberg hat sem Amt
als zweiter Vorstand und Herr L. Breinlinger . Offenburg,
sein Amt als Schriftführer niedergelegt. Die Vorstandschaft
setzt sich nun durch einstimmige Wahl, wie folgt zusammen :
1. Vorsitzender : Val . Oesterle, Offenburg. 2. Vorsitzender : O.

Siebeck, Eberbach a . N ., Rechner : Ludw. Mattmann , Ober¬
kirch, Schriftführer : Rud . Oesterle, Offenburg.

Da nur Mitglieder erschienen sind , konnte Punkt 6 , Auf¬
nahme neuer Mitglieder , keine Erledigung finden.

VonPunkt 7. Wünsche und Anträge wurde erfreu¬
licherweise lebhaft Gebrauch gemacht . Neben inneren Ver¬
einsangelegenheiten kamen hauptsächlich Punkt 3 und 4 und
die Beschlagnahmeverordnung zur Aussprache . Von der Gat¬
tin unseres langjährigen Mitgliedes , Herrn Ludw . Freyh,
Hüffcnhardt , der seit Gründung des Vereins Mitglied war ,wurde uns mitgeteilt , daß er am 18. September 1915 bei
Dpern auf . dem Felde der Ehre gefallen ist. Znr Ehrung des
Dahingeschiedenen erhoben sich die Anwesenden von den Sitzen. ^Der Vorsitzende schlug eine Sammlung unter den Anwesen¬den vor zugunsten der Hinterbliebenen unseres Kollegen . Der
hübsche Ertrag nebst einem Zuschuß aus der Kasse wird der
Witwe überwiesen werden.

Der Vorstand: Val. Oesterle .
Gewerbeverein Wiesloch . Die Generalversamm -

lung fand am Mittwoch, den 12 . April, abends ^ 9 Uhr in
der Brauerei Adler statt . Nach kurzen Begrüßungsworten
seitens des ersten Vorsitzenden , des Herrn Glasermeisters L .
Sauer , erstattete Herr Gewerbe- und Handelsschulvorstand
Maurus den Tätigkeitsbericht . Der Verein zählt zurzeit 10 '
Mitglieder . Seit der letzten Generalversammlung verlor der¬
selbe zwei Mitglieder durch Tod , ein Mitglied, Herr Albert
Schwenker , fiel auf dem Felde der Ehre . Anschließend an
den Namen Schwenker wurden den M Mitgliedern im
Felde und sonstigen Kriegsdienste warme Worte des Tan¬
kes und der Anerkennung gezollt . Der Verein schickte den im
Heeresdienst stehenden Mitgliedern dreimal Liebesgaben. Eine
zu diesem Zwecke unter den Mitgliedern veranstaltete Geld-
sammlung ergab den Betrag von 149 M . In der letzten Ar¬
beitsperiode fanden 7 Vorstandssitzungen und 5 Vereinsver¬
sammlungen statt . Eine Eingabe des Vereins durch den
Landesverband an das Großh. Ministerium trug mit dazubei , daß die Landwirtschaft treibenden Hand¬
werker in ihren Rechten bezüglich des Mehl- und Brotver¬
brauches ( „Selbstversorger "

) den Landwirten gleichgestellt wur¬
den. Der Verein bemühte sich — leider mit geringem Erfolg— um Zuweisung von Heereslieferungen für seine
Mitglieder . Es zeigte sich hierbei, von welch großem Vorteil
genossenschaftlicher Zusammenschluß, insbesondere berufliche
Organisationen , gewesen wären . Auf dem Gebiete des
Lehrlingswesens betätigte sich der Verein durch Ab¬
nahme der Gesellenprüfungen . Im Anschluß an diesen
Punkt der Geschäftstätigkeit wurde ermahnt , nach Möglichkeit
Lehrlinge zu halten , um mitzuhelfen, den Verlust an
gelernten Arbeitern , den Handwerk und Industrie durch
den Krieg erleiden , in möglichst kurzer Zeit wieder
zu ersetzen ; denn wir brauchen im Kampf auf
wirtschaftlichem und industriellem Gebiet, der den
Kampf mit der Waffe zweifellos überdauern wird,
mehr denn je praktisch und theoretisch vorzüglich ausgebildetes
Arbeitspersonal , wenn wir auch in diesem Kampfe Sieger
bleiben wollen . Es möge daher auch Hand in Hand mit der
Schule gearbeitet und nur in dringendsten Fällen um Dispens
von dem — ohnehin gekürzten — Unterricht nachgesucht wer¬
den. Mehr als je ist die Jugend heute anzuhalten , ihr Wis .
sen , das sie aus der Volksschule mitbringt , zu erhalten, zu ver¬
tiefen und zu erweitern . Auf die staatliche Einrichtung :
Lehrlingswerkstätten mit staatlicher Unterstützung
wurde erneut ' hingewiesen . — Ferner wurde unter Hinweis
aus die Vorteile , welche jene jungen Leute, die der Jugend¬
wehr angehörten , im Heeresdienst genießen, ersucht , die
Meister möchten ihre Lehrlinge anhalten , daß sie der Jugend¬
wehr beitreten . — An der alljährlich stattfindenden Lehr¬
lingsarbeitenausstellung sollten die Meister aus¬
nahmslos ihre Lehrlinge teilnehmen lassen . Diese Einrich¬
tung bietet für Schule und Werkstatt, für Lehrer, Meister
und Lehrling die beste Gelegenheit, etwaige Lücken in der
Ausbildung des Lehrlings zu erkennen und sie dann zu be¬
seitigen .

Der nun folgende Bericht des Kassiers , des Herrn
Holzschuh, zeigte , daß der Vermögensstand des Vereins , ein
befriedigender ist. Auf die 4. Kriegsanleihe wurden 200 M.
gezeichnet.

Für die Dauer des Krieges wurden neu gewählt : der
Schriftführer . Herr Gewerbeschulvorstand Maurus und die
beiden Ansschutzmitglieder, Herr Ad . Schweinfurt, Schuh¬
machermeister und Buchbindermeister Herr Karl Vogt .

Nach einigen weiteren Mitteilungen und Bemerkungen, die
sich auf die Tagesordnung bezogen , durch die Herren L. Sauer ,
N . Seid , OHIschläger, Mengesdorf und Lidickh , schloß der erste
Vorsitzende, Herr Sauer , unter Dankesworten an den Schrift¬
führer und Kassier die Versammlung, « L.



NnterHcrLtenöer HeiL.
Handwerk und Mode .

Seit Kriegsbeginn beschäftigen sich die verschiedensten
Kreise mit der Erstrebung der Schaffung einer „deutschen
Mode " und schon mancherlei Veranstaltungen sollten die mög¬
lichst vollkommene Erreichung dieses Zieles anbahnen und för¬
dern . In den meisten Fällen blieb dabei der eigentliche Macherder unter den Begriff „ Mode " einzureihenden gewerblichen
Erzeugnisse beharrlich unberücksichtigt und ausgeschaltet, ob
absichtlich oder unabsichtlich , lassen wir dahingestellt.Nun trat aber auch das Handwerk auf den Plan , indem,'wie aus einer Vorstandssihung der Handwerkskammer zuBerlin bekannt wurde , der Zentralvorstand des Bundes deut¬
scher Perückenmacher-, Damen - und Theater -Friseur -Jnnungen
gemeinsam mit dem Fachverband deutscher Modeklub und dem
Roichsverband deutscher Putzmacherinnen, den Modehandwer¬
ken : Damenschneiderei, Damenfriseur und Putzmacherei im
Hinblicke auf die bisherigen in breiter Öffentlichkeit er¬
folgten theoretischen Erörterungen über eine deutsche Mode
Gelegenheit bot, ihren wesentlichen Standpunkt in der Sache
vor einem geladenen Kreis von Regierungsvertretern , Kunst¬
gewerblern , Modefachleuten usw . darzulegen. Zu diesem Zweckewurde ein Vortragsabend : „Dr eiklanginder Frauen -
mode "

, unterstützt durch Lichtbilder -Vorsüyrungen aus den
reichen Schätzen der Lipperheideschen Sammlung des Kgl.
Kunstgewerbemuseums, unter dem Patronate der Handwerks¬kammer zu Berlin veranstaltet.

Der Vorsitzende der Berliner Handwerkskammer, Obermei¬
ster Rahardt , bemerkte denn auch in seiner Einleitungsrede
ganz richtig : „Wir haben bisher versucht, das Dach des Hauses
zuerst zu bauen , und das konnte uns natürlich nicht zum
Ziele führen . Jetzt soll von unten auf, unter tatkräftiger Mit¬
hilfe des Handwerks, gebaut werden. Jetzt endlich soll das
Fundament breit und fest gelegt werden, fähig, einen stolzen
Bau zu tragen . Das deutsche Handwerk rüstet sich zum Kampf ,
und gern wird die Berliner Handwerkskammer alles tun ,
durch Heranbildmrg des Nachwuchses ein Heer zu schaffen,das auch diesen Kampf siegreich zu bestehen vermag ."

Das gleiche Ziel verfolgen nach den Ausführungen der
Frau Josephine Gratz, des Herrn Valentin C. Müller und der
Frau Rosa Kermas die oben genannten Fachvereinigungen .

Einige Bemerkungen zur Sache, die der Bericht der
„Berliner Volks-Zeitung, , über die stark besuchte Versammlung
macht, treffen ebenfalls den Nagel so sehr auf den Kopf,
daß wir sie hier der Vollständigkeit des Bildes halber nichl
fehlen lassen dürfen . Das genannte Blatt leitet seinen Berichtmit folgenden Erwägungen ein :

Seit hundert Jahren ist bei jeder politischen Katastrophe der
Versuch gemacht worden, den französischen Einfluß auf

unsere Kleidung auszuschalten. Dieses Bestreben ist bis zum
heutigen Tage vergeblich geblieben, und wollte man allein nachdem urteilen , was wir in letzter Zeit auf Modeschauen und in
den Auslagen als neueste „deutsche Mode" zu sehen bekamen ,
so müßte man zweifeln, üb der französische Einfluß je unwirk¬
sam wird . — Wer wenn nicht heute und nicht morgen , wir
werden zum Ziele kommen . — „Wenn ich mich mit der Mode
befasse , werde ich erst einige Zeit in einer erstklassigen
Werkstatt die nötigsten und wichtigsten Fachkenntnisse mir
aneignen müssen , um später Brauchbares entwerfen zu kön¬
nen . Ohne Fachkenntnisse ist kein brauchbarer Entwurf mög¬
lich ! " sagte einst Professor Otto Eckmann , der leider viel zu
früh verstorbene Künstler. Das ist es ja aber gerade. Begabte
Künstler und feinsinnige Frauen werden, so große Mühe sie
sich auch geben, nie zum Ziele kommen , so lange das Hand¬
werk von der Mitarbeit ausgeschlossen bleibt.

Und in den Schlußaussührungen weist der Bericht dann
darauf hin, daß auch die französischen Modeschöpfungen ihre
Entstehung dem Handwerk verdanken. Allerdings einem Hand¬
werk, das in jahrelanger Schulung (in den Werkstätten der
Kunsthandwerker und in deren Fachschulen , zu höherer
Geschmacksbildung und künstlerischem Sehen
erzogen worden ist. Nicht Männer , sondern Frauen , die aus
dieser von Paris erhaltenen Schule hervorgegangen sind , sind
die Leiterinnen und Schöpferinnen der großen Mcdehäuser ,
ihnen verdanken diese ihren Weltruf . Die erste Bedingung , solleine deutsche Mode entstehen, ist, daß auchwir zu solchen
Schulen kommen . An geeigneten Lehrkräften fehlt es nicht
und auch die Schülerinnen werden sich finoen, die genügend
Begabung und künstlerisches Empfinden mitbringen . Vor
allem , wenn die existenzsuchende Tochter oder Frau des g e -
bildeten Mittelstandes sich nicht länger ablehnend
verhält , sondern den Modeberuf gang anders wie bisher in den
Bereich ihrer Berufsmöglichkeit einbezieht. — Aber erst dann ,
wenn mit dem geschmackvollen, der Individualität der Träge¬
rin sich anpassenden Kleid, der Hut , die Haarfrisur und der
Stiefel in Einklang stehen , ist die Schöpfung vollkommen. Not¬
wendig ist es daher, daß alle diese Modehandwerker sich zu
einmütiger Arbeit vereinen und nicht jeder gesonderte Wege
geht . —

Natürlich muß auch die deutsche Frau als Käuferin den
Gesetzen des guten Geschmacks mehr denn bisher Verständ¬
nis entgegenbringen , vor allem aber die oberen Gesell¬
schaftsschichten dürfen nicht länger ihr Geld und ver¬
feinertes Kulturempfinden dem deutschen Modehandwerk ent¬
ziehen . Wer dem deutschen Handwerk hilft , hilft dem Vater¬
lande . Im Handwerker liegt die Kraft eines Volkes und die
Kraft der beruflichen Intelligenz .

Acrs H^arrcröres crrn Woöerrsee ist unstveitig öcrs

KurHcrus
St. LeonHcrrd

Gute und freundliche
Bedienung .

Billigste Pensionspreise .

L Blick vs»
M St . Leonhard aus.

- — Für Erholungsbedürftige rum Aufenthalt empfohlen . — —
St . Leonhard liegt S86w über dem Meere gegenüber der berrlichen Insel Mainau . St . Leonhard hat schöne Anlagen ,herrliche schöne Alpenaussicht von den Lechtalpen bis zu den Berneralpen .

Für die Schriftleitung des vom Großh. Landesgewerbeamt herausgegebenen 1. Teils der Zeitung und dem Anzeigenteilverantwortlich Ingenieur Bucerius , Karlsruher B.Für Len unter dem Abschnitt . Landesverband der badischen Gewerbe- und Handwerkervereinigungen " und im „UnterhaltunaSteilveröffentlichten Inhalt U. Niederbühl , Rastatt .



260

siscurskmim
Vvoibvloinnn - ksdnilr
« » » » » kl » , zz

l 'olesr .-H^ eLLS:
805vd S»vd»rd >mml»vl»

Delepkoa » r. 755

Soklolfen u . Kitteln von ttartguL - u.
stiüllvroiwLlrSN »uk LpeÄLliiiLsck .
besorgt roscd u. billig : 7r . Krumm,»«rliimiikii fH »uedir>ft), »nid jmflt .)

lobsber :
VsoLISI »

QroSb . blottisksesnt,ki suis null s 1. Keisersti -rSo 2iS. kelcpbo » 219.

und ösdsrfzsrtlicsl für » Lsolnnsndvtrieb.

Nfii » I»v §ei »n su «rk IslLt novk
mlssro seit welir »1s 20 ^Lt r̂err trestdevLiirtsL

I ? os1sckutr - ^ r > >
' Iien

unä soLstixeii ^ LstricliwLteriLlieQ in §lsic1ier OuLlilLt vis vor äew . Lriege .
kostsekutr -ssanliwenke fi ' isoksuek ' L 6omp .

Viien » « peng - » , vor Snutgort Sudapest

W o </ems L > <7/7 ^ /77/5L/0/ ? e/ /
st^ z/e/?, Ha^ c^m/sr/oNe/', e/e. )si<qo/a/?L's/?
Zstemsn - oo3 Le//Lche/öen e/c.

/
'// ^ /77L7/7/7 <tz / ^ o ^ e/ >77

/ rü^er § ek>?Ääer Fe ^ o/virs/- ^ s -7̂ /o/§s/'.

äurcb äie echten
Kosmos - Iafeln .

Lokort Uockeoe IVsvclober-
klLcdeii. vsoeioä I-iilt-
isoiierscbicbten. Vorig.

8i« krosp . blr . lbi »
k. kV. llndernaoh,

vsusl e. kli.

Itslllöslivliv

Kledsioffe
(bester birsLir kür IVeirenstLrkc)
MsRK . I « sSsi '
8tLkIce- u . Klebstaif-Pabnltsn ,» » »vknoeisi —» ükl (Luden)

rio ^ el ^vsnke . ^ i ^ enscli

l. 6ILlUNg8fäKigS ^ ISSLt3bLP62i3rf3bl ' iK

» veil , gut u . dort troekoeod,
Ist . 295 .— 100 Lilo , fielen:
^ «2 I^LLSL

glüsrco . . WMq f.
Delepboo 1219.

Hainen - u . » « i-n« ni »Lckvi>
lLotolog

ru
vienstell .
kelepdoo
I^r . 19 .

KummUSsung - Pneumatik »»^ ^ —» viNNn>»»ot>1ooii
empüeblt ru bMiusten kreisen

k .v i-sun »p »« -g«»-,WaIIdorki.I.

^ finrlungen
berutst und ver-ubÄtet

psleiiLWSlt V . Klv/en ,
Kriegstrsös 77. Telepbov izoz .

UMIIl
t« hervorragender Qualität ,auS dm besten Sorten gekeltert,

per Liter 35 Pfg .
liefert in Gebinden von 40 Liter an

WWi . NMWklM .
Zahlr. Auerkeiinung. a. a. Kesrllichatskreilen .

XVeilcreugstLkI 5kljkk -8tLtlI ,
ÜOasolilnenslstil , Ziemens -kilai'iin -
81akl , 8tskldleok , 8iakI6i -äti1e

Kock Lk ^ su , Lsnnststtl ,
7el.
«72.

I

53gen

(lob . Karl Lottfrisd) Id«ki>fglr
Spor.: «.sub -, lZseoupisr -,Sand - und Kreis-

Prima yualitäll
lkasckesle I-iekeniax !

Lilligste kreise !

sigiserstuliliveine

« keske kerugsquelle »

I . SLL1LM
kneiingen -sisiLei -Ltulil (8sL )

HlZtÄNg m r.SI ^ . S"

» l

S - «. 3 fach Kolonialkordel
in SOV Gr . Knäneln liefert
billigst . Muster z. Dienste«.

MWllhM .
Grotzh. Bad . Hofliefera »t .

Karlsruhe ( Baden ) .
Delepho « SVSV .

Apfelwein
vorzüglicheQualität , aus nur saueren
Sorten gekeltert , L. Liter zu 3L Pfg.,
empfiehlt in Leihkäsfern von 10 Lir. an
Hermann Schnurr, Achern .

Koks - und KohlertUeferrmg .
Die Großh. Direktion der Heil - und Pflegeanstalt Emmen¬

dingen vergibt auf Grund der auf ihrer Kanzlei zur Einsichtund zum Bezug aufliegenden Bedingungen im Wege des
schriftlichen Angebots die Lieferung ihres Bedarfes an Koks
Und Ofenkohlen für die Heizperiode 1916/17 mit

S600 Zentner Rührer Brechkoks ,
800 Zentner Anthrazitkohlen bester Sorte und
400 Zentner Fettnußkohlen bester Sorte .

Angebote darauf find verflossen und mit geeigneter Auf¬
schrift versehen bis 2. Mai bei der Anstaltsdirektion einzu-
reichen . Zuschlagsfrist 10 Tage. _ _ 323

Nach Maßgabe der Verordnung Großh . Ministeriums der
Finanzen vom 3 Januar 1907 vergeben wir : 319

Die Lieferung von 130 000 Icx la . Ruhrfettschrot , 100000
Ke I«. Rubrnußkohlen, 12000 l-x Io . Ruhranthrazitkohlen
unter den bei der Großh. Amtskasse Mannheim -Stadt zur
Einsicht aufliegenden Bedingungen . Angebote hierauf sind
mit entsprechender Aufschrift versehen bis spätestens Freitag ,den 5. Mai d. Js ., vormittags 11 Uhr, um welche Zeit die
Eröffnung der Angebote stattsindet , an die Großh . Verwal¬
tung des Pol. Arbeitshauses Kislau einzusenden . Die Zu¬
schlagsfrist beträgt 14 Tage.

Kislau , den 1ö. April 1916 .
Großh. Verwaltung d. pol. Arbeitshauses .
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das Zwei - Bücher - System!
Ts ist leicht erlernbar und zum Selbstunterricht ausgearbeitet ,
bei Steuerreklamationengesetzlich gültig und macht weniger

! Arbeit, als jede andere Buchführung, Prospekte frei durch
Paul Lehmann, Dortmund , Westenhrllwrg 144
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Lieferung von forlenen Brückengedeckslöcklingen (345 gm)
und eichenen Leisten (285 m ) nach Finanzministerialverord -
nung vom 7 . Januar 1967 öffentlichen vergeben . Angebote
— Vordrucke dazu mit Bedingungen usw . auf postfreie An¬
frage erhältlich — mit Aufschrift : „Verdingung von Gedeck -
flücklingen" spätestens Montag , 15. Mai 1916, 5 Uhr nachm .,
verschlossen und postfrei, einzureichen. 327

Heidelberg , 20 . April 1916. Gr. Bahnbaumspektion I .
Kabelverlcgung im Bahnhof Sinzheim bei Oos nach Finanz¬

ministe rialverordnung vom 3 . Januar 1907 öffentlich zu ver¬
geben . Aushebung von etwa 2000 m Kabelgräben, Verlegung
von etwa 4000 m Kabel, Wiedereinfüllen des Materials, so¬
wie Beschaffung von etwa 4000 Stück Backsteine. Lagepläne
und Bedingungen auf unserem Geschäftszimmer Nr . 2 und
bei Grosth . Bahnmeisterei Bühl einzusehen . Dort auch Ab¬
gabe von Angebotsvordrucken. Kein Versand nach auswärts.
Angebote postfrei und Aufschrift „Kabelverlegung Sinzheim " ,
bis spätestens Samstag, den 6. Mai , 5 ^h Uhr nachmittags,
bei uns einzureichen . Zuschlagssrist 14 Tage. 333

Kehl , 26. April 1916. Großh. Bahnbaumspektion.

WMMiW
bester LtörtelruSLkn, rur viebtung von Zement unä Keton, gexen I
v/asserlirucü.n . Feuchtigkeit. Prospekte u . Lluster gnuis II. kiLnlro. I
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